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1 Planungsanlass und Aufgabenstellung 
 
Am Ostrand des Ortsteils Straßfeld der Gemeinde Swisttal ist die Aufstellung des Bebauungsplans 
Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl“ geplant. Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung von Wohngebäuden auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen zu schaffen. Dazu sind der Abbruch einer Feldscheune und die kleinflächige Rodung von 
Gehölzen notwendig. 
 
Aufgrund der Rechtslage gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), vom 01.03.2010 (§ 44) sowie 
der Vorgaben von FFH- und Vogelschutz-Richtlinie ergibt sich bei allen Planungen die Notwendigkeit 
einer „Artenschutzrechtlichen Prüfung“, sofern aufgrund ernst zu nehmender Hinweise sog. „pla-
nungsrelevante Arten“ (nach MKUNLV 2015) eingriffsrelevant betroffen sein könnten.  
 
Im Vorhabenbereich sind Biotopstrukturen vorhanden, die ein Vorkommen dieser „planungsrelevan-
ten Arten“ möglich erscheinen lassen. 
 
Es ergibt sich die Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung, Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, 
Wirkfaktoren) entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften 
zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei 
Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV- Artenschutz) sowie der Handlungsempfehlung des Ministe-
riums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (2010): „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben“. 
 
Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 BNatSchG 
formulierten Zugriffsverboten. In Bezug auf die europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und 
die europäischen Vogelarten ist es verboten: 

- Verbot Nr. 1: wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 2: wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der 
lokalen Population verschlechtert, 

- Verbot Nr. 3: Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

- Verbot Nr. 4: wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Der nachfolgende artenschutzrechtliche Fachbeitrag untersucht für das Vorhaben, entsprechend der 
Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 
92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsver-
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fahren (VV- Artenschutz), ob und in welcher Art und Intensität geschützte/ planungsrelevante Arten 
betroffen sein könnten. 
 
2 Aktuelle Situation; reale Flächennutzungen und Biotoptypen 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (im Folgenden Plangebiet genannt) umfasst eine derzeit 
landwirtschaftlich genutzte Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Straßfeld, Flur 3, Flurstück 182 
mit einem Flächenanteil von ca. 0,96 ha, das Grundstück Gemarkung Straßfeld, Flur 3, Flurstück 181, 
sowie teilweise Flurstücke der „Kreuzstraße" (Gemarkung Straßfeld, Flur 3, Flurstück 183) und eines 
Wirtschaftsweges (Gemarkung Straßfeld, Flur 3, Flurstück 54 -tlw.). Innerhalb des Geltungsbereiches 
befindet sich eine Feldscheune (Abbildung 1). 
 
Begrenzt wird der Geltungsbereich im Westen durch die dort gelegenen Baugrundstücke entlang der 
vorgenannten Parzelle der „Kreuzstraße“ sowie des vorgenannten Wirtschaftsweges. Es handelt sich 
dabei um die Grenze des Bebauungsplanes Sr 1 „Am Berg". Im Süden grenzt das Plangebiet an die 
„Trierer Straße" sowie in Verlängerung an die Kreisstraße 3. Parallel zu den o.g. Straßenparzellen der 
„Kreuzstraße“ sowie des Wirtschaftsweges endet das Plangebiet auf dem Grundstück Gemarkung 
Straßfeld, Flur 3, Flurstück 182 im Osten in einer Tiefe von ca. 40 m. Im Norden wird der Geltungsbe-
reich mittels einer fiktiven Verlängerung der Parzelle des o.g. Wirtschaftsweges begrenzt. 
 
Der größte Teil des Plangebiets wird von landwirtschaftlichen Nutzflächen eingenommen (Abbildung 
1). Das Plangebiet ist Teil eines Flurstücks, das im Osten bis an die K 3 reicht. Das gesamte Flurstück 
wurde  im Jahr 2020 einheitlich mit der gleichen Feldfrucht (Wintergetreide) bestellt. Es handelt sich 
um eine intensiv genutzte, strukturarme Ackerfläche (Abbildung 2, Abbildung 3). Die Getreidernte 
erfolgte vor dem 13.07.2020. Ungefähr in der Mitte des Plangebiets befindet sich eine Feldscheune, 
die zur Lagerung von Strohballen genutzt wird. Außerdem ist ein Container in der Scheune abgestellt. 
Die Feldscheune ist nach Westen, Süden und Osten hin offen (Abbildung 4, Abbildung 5, Abbildung 
6). Am Giebel der Südseite ist auf der Innenseite der Feldscheune ein Schleiereulennistkasten mit der 
Öffnung nach außen angebracht. 
 
Westlich der Feldscheune befindet sich eine Mistgrube (Abbildung 7). Die Zufahrtswege zur Feld-
scheune sind geschottert. Am Rand der Mistgrube und der Zufahrtswege haben sich kleinflächig Gras 
und- Krautfluren ausgebildet (u.a. mit Klatschmohn, Beifuß, Kompasslattich, Beinwell). 
 
Gehölze kommen im Plangebiet im geringem Maße vor: Eine Baumgruppe aus 4 Linden (3 mit mittle-
rem Baumholz, 1 mit mittlerem bis starkem Baumholz) stockt an der Einmündung der Kreuzstraße in 
die Trierer Straße (Abbildung 8). An der Nordseite der Feldscheune befinden sich eine Vogelkirsche 
mit mittlerem Baumholz und ein Holunderbusch (Abbildung 9). Die Kreisstraße 3 wird südlich und 
östlich des Plangebiets von einer Allee aus Laubbäumen gesäumt (Abbildung 8, im Hintergrund). Ca. 
200 m nördlich des Plangebiets befindet sich eine Gehölzpflanzung mit jungen Nadel- und Laubbäu-
men (Abbildung 10). 
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Abbildung 1: Lage des Plangebiets (rot umrandet) 
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Abbildung 2: Ackerfläche nördlich der Feldscheune (von Süden aus gesehen) 
 

 
Abbildung 3: Ackerfläche südlich der Feldscheune (von Süden aus gesehen) 
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Abbildung 4: Feldscheune (von Südosten aus gesehen) 
 

 
Abbildung 5: Feldscheune (von Südwesten aus gesehen) 
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Abbildung 6: Feldscheune (von Nordwesten aus gesehen) 
 

 
Abbildung 7: Mistgrube 
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Abbildung 8: Baumgruppe im Südwesten des Plangebiets 
 

 
Abbildung 9: Gehölze auf der Nordseite der Feldscheune 
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Abbildung 10: Gehölzpflanzung nördlich des Plangebiets 
 
Bei der westlich an das Plangebiet angrenzenden Bebauung handelt es sich überwiegend um Wohnbe-
bauung. 
 
Die Kreuzstraße ist im Plangebiet bis zur Abzweigung der Straße „Am Berg“ asphaltiert. Die weiter 
nach Norden verlaufende Verlängerung ist als Wirtschaftsweg befestigt.  
 
Oberflächengewässer sind weder im Plangebiet noch im direkt angrenzenden Umfeld vorhanden. 
Die östlich der Kreisstraße 3 liegende Kiesgrube wird noch genutzt. Hier befinden sich einzelne Ge-
wässer. 
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3 Datenrecherche  
 

3.1 Fachinformationssysteme 
 
Am 31.01.2020, aktualisiert am 14.07.2020 wurde das Fachinformationssystem „Geschützte Arten“ 
des LANUV abgefragt (LANUV 2020b).  
 
Die Abfrage ergab für das betroffene MTB 5207 (TK Bornheim), Quadrant 3, 46 planungsrelevante 
Arten: 

• 7 Säugetierarten (alles Fledermausarten) 
• 36 Vogelarten 
• 3 Amphibienarten 

 
Das LINFOS-Fundortkataster des LANUV (abgefragt am 17.07.2019) ergab für das Plangebiet und 
für das Umfeld folgende Nachweise planungsrelevanter Arten: 

• Kiebitz (Beobachtungen 2008)  
• Mäusebussard (Beobachtung 2008) 

 
Das Plangebiet ist weder Teil eines Schutzgebietes noch grenzen Schutzgebietsflächen unmittelbar an 
das Plangebiet an. . Östlich der Kreisstraße 3 liegt die Kiesgrube, die als Naturschutzgebiet „Kiesgru-
be nordöstlich Straßfeld“ (SU-071) ausgewiesen ist. 
 
Das Plangebiet ist weder Teil einer Fläche, die im Biotopkataster des LANUV geführt wird, noch 
grenzen solche Flächen unmittelbar an das Plangebiet an. 
 
Das Plangebiet ist weder Teil einer Fläche, die als Verbundfläche im Kataster des LANUV geführt 
wird, noch grenzen solche Flächen unmittelbar an das Plangebiet an. 
 
Funktionale Zusammenhänge des Plangebiets mit Schutzgebiets- oder Biotopkatasterflächen im weite-
ren Umfeld sind nicht erkennbar. 
 
 

3.2 Weitere Quellen der Datenrecherche 
 
Zusätzlich wurden im Rahmen der Recherche folgende Quellen ausgewertet: 
 

• Die Vögel des Rheinlandes (Nordrhein). (WINK et al. 2005) 
• Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens (NWO & LANUV 2013) 
• Handbuch der Amphibien und Reptilien Nordrhein-Westfalens (AK AMPHIBIEN REPTILIEN 

NRW 2011) 
• www.nrw.observation.org 
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Das Plangebiet liegt in dem MTB-Quadranten 5207/3. 
 
Lage der Quadranten im TK25-Messtischblatt: 
 

1 2 

3 4 

 
 
Die Datenrecherche bei den o.g. Quellen ergab vier weitere planungsrelevante Vogelarten, zwei weite-
re planungsrelevante Amphibienarten und eine weitere planungsrelevante Reptilienart. 
 
Aus dem MTB-Quadranten 5207/3 liegen für Graureiher, Kornweihe, Merlin und Saatkrähe Nachwei-
se (vor 2000) über Wintervorkommen aus der Literatur (Wink et al. 2005) vor.  
 
Aus dem MTB-Quadranten 5207/3 liegen für folgende weitere planungsrelevante Amphibienarten 
Nachweise vor (AK AMPHIBIEN REPTILIEN NRW 2011): 
Kreuzkröte (Nachweis aus dem Zeitraum 1993 bis 2010), 
Springfrosch (Nachweis aus dem Zeitraum 1993 bis 2010) 
 
Aus dem MTB-Quadranten 5207/3 liegen für folgende weitere planungsrelevante Amphibienarten 
Nachweise vor (AK AMPHIBIEN REPTILIEN NRW 2011): 
Zauneidechse (Nachweis aus dem Zeitraum 1961 bis 1980), 
 

3.3 Befragung von Institutionen, Verbänden etc. 
 
Befragt wurden folgende Personen / Institutionen (Datum der Antwort): 
 
Herr Klaus Weddeling (Biologische Station des Rhein-Sieg-Kreises) (E-Mail vom 14.02.2020): 
Amphibien: Kiesgrube und Umfeld Pescher/Uhlsvover Maar: Kammmolch, Knoblauchkröte, Kreuz- 
und Wechselkröte; sicher alle nicht direkt betroffen, aber möglicher Landlebensraum, wenn auch sub-
optimal; zumindest Kreuz- und Wechselkröte vagabundieren aber auch durch die Feldflur (Eigenbe-
obachtungen von Herrn Weddeling) 
Vögel: im unmittelbaren Plangebiet gibt es in Ornitho.de  Hinweise auf Rebhuhn, Turmfalke, Rohr-
weihe (Jagdgebiet).  Im weiteren Umfeld bis 1,5 km kommen aber vor: u.a. Grauammer, Kiebitz, 
Rebhuhn, Feldlerche, Goldammer; Schwarzkehlchen, Uferschwalbe, Nachtigall, Turteltaube. Herr 
Weddeling empfiehlt eine aktuelle Kartierung, zumindest im Plangebiet selbst. 
Als Ausgleichsmaßnahmen würden sich laut Herrn Weddeling PIK [= ProduktionsIntegrierte Kom-
pensationsmaßnahmen] anbieten: Blühstreifen, Schwarzbrachen, Ernteverzicht u.ä. 
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Herr Peter Meyer (NABU Bonn) (E-Mail vom 19.03.2020 u. 17.07.2020): 
Der Nistkasten in der Scheune wurde vom NABU Bonn angebracht - es war bisher dort nur die 
Schleiereule als Brutvogel anwesend. Sonst ist Herrn Meyer auf der Fläche nichts bekannt. Am 
17.07.2020 wurden von Herrn Meyer fünf Schleiereulen im Nistkasten festgestellt. Aufgrund der ge-
fundenen Gewölle ist laut Herrn Meyer auch eine Nutzung durch Turmfalken nicht auszuschließen. 
 
Die Befragung ergab mit dem Schwarzkehlchen eine weitere planungsrelevante Vogelart für den 
MTB-Quadranten 5207/3. 
 

3.4 Begutachtung des Plangebiets 
 
Die Erfassungstermine und Erfassungszeiten richteten sich nach dem zu untersuchenden Artenspekt-
rum (Vogelarten der Feldflur: v.a. Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn). Die Termine und Methoden richten 
sich dabei für die o.g. Arten nach den Angaben im „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung  in 
Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring – “ (MKULNV 2017). 
 
Begehungen wurden an folgenden Terminen bei geeigneter Witterung durchgeführt: 

• 07.02.2020 (vormittags) 
• 15.02.2020 (vormittags) 
• 17.03.2020 (später Nachmittag bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang, Einsatz einer 

Klangattrappe für Rebhühner) 
• 08.04.2020 (früher Vormittag) 
• 10.04.2020 (später Nachmittag bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang, Einsatz einer 

Klangattrappe für Rebhühner) 
• 24.04.2020 (früher Vormittag) 
• 28.05.2020 (früher Vormittag) 
• 03.06.2020 (Abenddämmerung bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang, Einsatz einer 

Klangattrappe für Wachteln) 
• 13.07.2020 (Abenddämmerung bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang, Einsatz einer 

Klangattrappe für Wachteln) 
 
Neben den Zielarten wurden auch alle anderen vorkommenden Vogelarten sowie ihre Verhaltenswei-
sen, insbesondere Balz (Gesang) sowie brütende, fütternde oder warnende Altvögel notiert. 
Um potenzielle Auswirkungen auf Arten im Umfeld zu prüfen, wurden die angrenzenden Flächen der 
Feldflur bis zu 500 m Entfernung vom Plangebiet in die Untersuchung mit einbezogen. 
 
Bei den Begehungen wurden die Gehölze und Gebäude (Feldscheune) im Plangebiet und im direkt 
angrenzenden Umfeld auf Vogelnester (insbesondere solche von Elstern, Rabenkrähen, Greifvögeln 
oder anderen Großvögeln), Spechthöhlen, Baumhöhlen und potenzielle Fledermausquartiere abge-
sucht.  
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Entsprechende Strukturen wurden bei den Gehölzen im Plangebiet  nicht festgestellt. Die Gehölze im 
unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereich weisen ebenfalls keine derartigen Strukturen auf.  
In den Bäumen neben der K 3 (am Rand der Kiesgrube) befindet sich ein altes Elsternest. Eine Nut-
zung durch Elstern oder andere Vögel wurde bei den Begehungen nicht beobachtet. 
 
In der Feldscheune im Plangebiet ist ein Nistkasten für Schleiereulen angebracht, in dem 2020 Turm-
falken und Schleiereulen brüten. Oberhalb des Schleiereulenkastens wurde ein Vogelnest (vermutlich 
Ringeltaube; keine Nutzung 2020) festgestellt (Abbildung 11). Zahlreiche Kotspritzer auf dem Gebälk 
der Feldscheune deuten auf eine frühere Nutzung durch Schleiereulen (Ruhestätte der flüggen Jungvö-
gel) hin. 
 
In der Feldscheune im Plangebiet fanden sich keine weiteren Nester von Gebäudebrütern (insbes. 
Mehlschwalben).  
 

 
Abbildung 11: Schleiereulenkasten in der Feldscheune 
 
Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse ergaben sich bei der Feldscheune nicht.  
 
Bei der Begehung wurden folgende Vogelarten im Plangebiet bzw. in unmittelbar an dieses angren-
zenden Bereichen beobachtet (planungsrelevante Arten fett gedruckt) (Tabelle 1): 
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Tabelle 1: Liste und Rote Liste-Status (Brutvögel) der beobachteten Vogelarten 

Art RL D RL 
NRW 

RL 
NRW 
NRBU 

Details zum Verhalten im Plange-
biet und Umfeld 

Amsel 
(Turdus merula) * * * 

Beobachtet als Nahrungsgast am 
Rand des Gehölzes nördlich des 
Plangebiets 

Bluthänfling 
(Carduelis carduelis) 

3 3 2 
Beobachtet als Nahrungsgast im 
Umfeld des Plangebiets (1 Paar) 

Buchfink  
(Fringilla coelebs) 

* * * 
1 Revier am nordöstlichen Siedlungs-
rand 

Dohle  
(Coloeus monedula) 

* * * 
Flächen nördlich Straßfeld überflie-
gend 

Elster  
(Pica pica) 

* * * 
beobachtet am nordöstlichen Sied-
lungsrand 

Feldlerche  
(Alauda arvensis) 

3 3 3 
1 Revier ca. 350 m nordöstlich des 
Plangebiets 

Fitis  
(Phylloscopus trochilus) 

* V 3 
1 singender Fitis am nordöstlichen 
Siedlungsrand (Durchzügler) 

Goldammer  
(Emberiza citrinella) 

V * * 
1 Revier Gehölz nördlich des Plan-
gebiets 

Grünfink  
(Carduelis chloris) 

* * * 
1 Revier am nordöstlichen Siedlungs-
rand 

Hausrotschwanz  
(Phoenicurus ochruros) 

* * * 
1 Revier am Siedlungsrand 

Haussperling  
(Passer domesticus) 

V V V 
Beobachtet als Nahrungsgast (und 
Brutverdacht) am östlichen Sied-
lungsrand  

Heckenbraunelle  
(Prunella modularis) 

* * * 
1 Revier Gehölz nördlich des Plan-
gebiets 

Kiebitz  
(Vanellus vanellus) 

2 2 S 1 
Plangebiet im Süden überfliegend 

Kohlmeise  
(Parus major) 

* * * 
Beobachtet am Siedlungsrand  

Mäusebussard  
(Buteo buteo) 

* * * 
Beobachtet als Nahrungsgast ne-
ben der Kreisstraße 3 

Mehlschwalbe  
(Delichon urbicum) 

3 3 2 
Beobachtet als Nahrungsgast im 
Luftraum über dem Siedlungsbe-
reich 

Mönchsgrasmücke  
(Sylvia atricapilla) 

* * * 
1 singende Mönchsgrasmücke im 
Siedlungsbereich und 1 im Gehölz 
nördlich des Plangebiets 

Rauchschwalbe  
(Hirundo rustica) 

3 3 2 
Beobachtet als Nahrungsgast im 
Luftraum über dem Plangebiet 
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Art RL D RL 
NRW 

RL 
NRW 
NRBU 

Details zum Verhalten im Plange-
biet und Umfeld 

Rebhuhn  
(Perdix perdix) 

2 2 S 1 
1 Paar im unmittelbaren Umfeld 
des Plangebiets  

Ringeltaube  
(Columba palumbus) 

* * * 
Beobachtet im Plangebiet und dessen 
Umfeld  

Rohrweihe  
(Circus aeruginosus) 

* V S 1 
Beobachtet als Nahrungsgast nörd-
lich Straßfeld 

Rotkehlchen  
(Erithacus rubecula) 

* * * 
beobachtet am nordöstlichen Sied-
lungsrand 

Schleiereule  
(Tyto alba) 

* * S V 

Rufendes Männchen in der Nähe 
der Feldscheune; 1 Schleiereule 
aus Richtung der Feldscheune 
nach Süden abfliegend  
Laut NABU Bonn 2020 Brutvogel 
in der Feldscheune 

Singdrossel  
(Turdus philomelos) 

* * * 
1 Revier am nordöstlichen Siedlungs-
rand; 1 Revier Gehölz nördlich des 
Plangebiets 

Star  
(Sturnus vulgaris) 

3 3 3 
1 Revier am nordöstlichen Sied-
lungsrand; Nahrungsgast am östli-
chen Siedlungsrand (Garten) 

Turmfalke  
(Falco tinnunculus) 

* V 3 
Sehr wahrscheinlich Brutvogel im 
Plangebiet (Nistkasten in Feld-
scheune) 

 
Legende zu Tabelle 1: 
RL D   Rote Liste Deutschlands 
RL NRW  Rote Liste Nordrhein-Westfalens 
RL NRW NRBU Rote Liste NRW Naturraum Niederrheinische Bucht 
1 Art vom Aussterben bedroht 
2 Art stark gefährdet 
3 Art gefährdet 
V Art der Vorwarnliste 
* Art ungefährdet 
S von Schutzmaßnahmen abhängig 
 
Am 15.02.2020 wurde ein Rebhuhn-Paar im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets (Nordrand des 
Plangebiets Richtung K3) festgestellt. Am 17.03.2020 wurde in der Abenddämmerung das Rebhuhn-
Paar am Südrand der Gehölzpflanzung beobachtet. Bei Annäherung flog das Paar nach Süden ab und 
ging im Getreidefeld in der Nähe des Plangebiets nieder. Nach Sonnenuntergang wurde mehrmals ein 
rufender Rebhahn aus dem Getreidefeld am Rand des Plangebiets verhört. Gemäß Leitfaden gilt be-
reits die einmalige Feststellung eines Paares als Brutverdacht. 
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Bereits am 07.02.2020 wurde ein Turmfalke in der Nähe der Feldscheune beobachtet. Am 15.02.2020 
ein Turmfalken-Paar, das Männchen flog dabei die Öffnung zum Nistkasten an. Am 10.04.2020 wurde 
eine Kopula des Paares in einer Fichte am Nordostrand des Siedlungsbereiches beobachtet. Am 
28.05.2020 flog das Weibchen die Öffnung des Nistkastens an und verschwand im Nistkasten. Ob 
Beute eingetragen wurde, war nicht genau erkennbar. 
 
Am 10.04.2020 wurde in der Nähe der Feldscheune ein rufendes Schleiereulen-Männchen beobachtet. 
Zahlreiche Kotspritzer im Gebälk der Feldscheune deuten auf eine frühere Nutzung durch Schleiereu-
len hin. Am 17.07.2020 wurden von Herrn Meyer (NABU Bonn) fünf Schleiereulen im Nistkasten 
festgestellt, was als Brutnachweis zu werden ist. 
 

3.5 Ergebnisse der Begehungen / der Recherchen / der Befragungen 
 
Bei den Recherchen und den Begehungen ergaben sich für den MTB-Quadranten 5207/3 (TK Born-
heim) folgende planungsrelevante Arten (Tabelle 2).  

Tabelle 2: Planungsrelevante Arten für den MTB -Quadranten 5207/3 

Art Status  
MTB-Q 5207/3 

Erhaltungszustand  
in NRW (ATL) Deutscher Name Wissenschaftlicher  

Name 
Säugetiere 

Abendsegler Nyctalus noctula Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Braunes Langohr Plecotus auritus Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Fransenfledermaus Myotis nattereri Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Großes Mausohr Myotis myotis Nachweis ab 2000 
vorhanden U 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Teichfledermaus Myotis dasycneme Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Vögel 

Baumpieper Anthus trivialis 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Bluthänfling Carduelis cannabina 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Eisvogel Alcedo atthis 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 
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Art Status  
MTB-Q 5207/3 

Erhaltungszustand  
in NRW (ATL) Deutscher Name Wissenschaftlicher  

Name 

Feldlerche Alauda arvensis 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U↓ 

Feldsperling Passer montanus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Flussregenpfeifer Charadrius dubius 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Girlitz Serinus serinus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Grauammer Emberiza calandra 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

S 

Graureiher Ardea cinerea 
Nachweis ‚Winter-
vorkommen‘ vor 
2000 

G 
(Brutvorkommen) 

Grauspecht Picus canus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

S 

Habicht Accipiter gentilis 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G↓ 

Kiebitz Vanellus vanellus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U↓ 

Kleinspecht Dryobates minor 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Kornweihe Circus cyaneus 
Nachweis ‚Winter-
vorkommen‘ vor 
2000 

G 
(Rast- / Wintervor-

kommen) 

Mäusebussard Buteo buteo 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Merlin Falco columbarius 
Nachweis ‚Winter-
vorkommen‘ vor 
2000 

G 
(Rast- / Wintervor-

kommen) 

Mittelspecht Dendrocopos medius 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 
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Art Status  
MTB-Q 5207/3 

Erhaltungszustand  
in NRW (ATL) Deutscher Name Wissenschaftlicher  

Name 

Nachtigall Luscinia megarhynchos 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Rebhuhn Perdix perdix 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

S 

Rohrweihe Circus aeruginosus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Rotmilan Milvus milvus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

S 

Saatkrähe Corvus frugilegus 
Nachweis ‚Winter-
vorkommen‘ vor 
2000 

G 
(Brutvorkommen) 

Schleiereule Tyto alba 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola 
Nachweis 2016 vor-
handen G 

Schwarzspecht Dryocopus martius 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Sperber Accipiter nisus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Star Sturnus vulgaris 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

unbek. 

Steinkauz Athene noctua 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G↓ 

Sturmmöwe Larus canus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Turmfalke Falco tinnunculus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 
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Art Status  
MTB-Q 5207/3 

Erhaltungszustand  
in NRW (ATL) Deutscher Name Wissenschaftlicher  

Name 

Turteltaube Streptopelia turtur 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

S 

Uferschwalbe Riparia riparia 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Uhu Bubo bubo 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Wachtel Coturnix coturnix 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Waldkauz Strix aluco 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Waldohreule Asio otus 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

U 

Waldschnepfe Scolopax rusticola 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 
Nachweis 'Brutvor-
kommen' ab 2000 
vorhanden 

G 

Reptilien 

Zauneidechse Lacerta agilis Nachweis 1961 bis 
1980 vorhanden G 

Amphibien 

Kammmolch Triturus cristatus Nachweis ab 2000 
vorhanden G 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus Nachweis ab 2000 
vorhanden S 

Kreuzkröte Bufo calamita Nachweis 1993 bis 
2010 vorhanden U 

Springfrosch Rana dalmatina 
Nachweis 1993 bis 
2010 vorhanden G 

Wechselkröte Bufo viridis 
Nachweis ab 2000 
vorhanden U 

Legende zum Erhaltungszustand in NRW (Ampelbewertung) 
ATL = kontinentale biogeographische Region 
G = günstig (grün) 
U = ungünstig/unzureichend (gelb) 
S = ungünstig/schlecht (rot) 
↓ = sich verschlechternd 
↑ = sich verbessernd 
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Die Einstufung als planungsrelevant sowie die Angaben zum Erhaltungszustand der aufgelisteten Ar-
ten richten sich nach der aktualisierten Liste der planungsrelevanten Arten (LANUV 2020a). 
 
Bei Arten, von denen nur Wintervorkommen aus dem Quadranten bekannt sind, aber keine Angaben 
zum Erhaltungszustand des Winterbestandes der Art vorliegen, wird der Erhaltungszustand des Brut-
bestandes angegeben (z.B. Graureiher, Saatkrähe). 
 
4 Wirkfaktoren des Vorhabens 
 
Folgende Wirkfaktoren sind bei den Auswirkungen des Vorhabens zu betrachten. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren 
Wirkfaktor (Potenzielle) Auswirkungen 
Baufeldräumung,  
Baumaßnahmen:  
• Entfernen von Gehölzen 
• Abbruch der Feldscheune 
• Rückschnitt randlich stehender Ge-

hölze 
• Abschieben der Vegetationsdecke 
• Versiegelung 

• Verletzung / Tötung planungsrelevanter Arten und / 
oder europäischer Vogelarten 

• Entnahme / Beschädigung / Zerstörung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten und Nahrungshabitaten pla-
nungsrelevanter Arten und / oder sonstiger europäi-
scher Vogelarten 

• Vorübergehende Immissionenwir-
kung (Lärm, Erschütterungen etc.) 

• visuelle Störreize durch Bauma-
schinen und Personen 

• temporäre Störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten sowie Nahrungshabitaten planungsrelevanter Arten 
und / oder sonstiger europäischer Vogelarten 

 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 
Wirkfaktor (Potenzielle) Auswirkungen 
• dauerhafte Flächeninanspruchnah-

me durch die geplante Bebauung 
• Entstehung neuer Vertikalkulissen 

durch die geplante Bebauung 

• dauerhafte Entnahme / Beschädigung / Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten und Nahrungshabita-
ten planungsrelevanter Arten und / oder sonstiger eu-
ropäischer Vogelarten 

 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
Wirkfaktor (Potenzielle) Auswirkungen 
• von Bewohnern der geplanten neu-

en Bebauung bzw. von Beleuch-
tungseinrichtungen ausgehende vi-
suelle / akustische Reize 

• dauerhafte Störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten sowie Nahrungshabitaten planungsrelevanter Arten 
und / oder sonstiger europäischer Vogelarten 
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Bei den o.g. Wirkfaktoren ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet im Westen an bestehende Be-
bauung angrenzt und von dort ausgehenden Störungen ausgesetzt ist. 
 
5 Bewertung der Recherche-Ergebnisse / Begehungen 
 

5.1 Planungsrelevante Arten 
 
Im Folgenden wird für jede planungsrelevante Art aus dem ermittelten Artenspektrum geprüft, ob im 
Plangebiet und dessen Umfeld ein Vorkommen der jeweiligen Art aktuell bekannt ist oder aufgrund 
der Habitatausstattung erwartet werden kann.  
Für diejenigen Arten, bei denen Vorkommen bekannt oder zu erwarten sind, wird vor dem Hinter-
grund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit unter Einbeziehung aller relevanten Wirkfaktoren des 
Vorhabens geprüft, ob die Art durch das Vorhaben betroffen ist und daher Konflikte mit den arten-
schutzrechtlichen Vorschriften möglich sind.  
 
Sollte dies zutreffen, ist für die betroffenen Arten eine vertiefende Art-für-Art-Analyse erforderlich. 
Bei der vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände würden dann Vermeidungsmaßnahmen ein-
schließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen konzipiert. 
 

Tabelle 3: Zu prüfendes Artenspektrum 

Art 
Deutscher Name Vorkommen der Art möglich? 

Sind negative Auswirkungen auf 
die Art durch das Vorhaben zu 
erwarten? 

Säugetiere 
Abendsegler ja (Nahrungsgast im Luftraum) nein 
Braunes Langohr nein nein 
Fransenfledermaus nein nein 
Großes Mausohr nein nein 
Kleine Bartfledermaus nein nein 
Teichfledermaus nein nein 
Wasserfledermaus nein nein 
Vögel 
Baumpieper nein nein 

Bluthänfling ja (als Nahrungsgast im Siedlungsbe-
reich nachgewiesen) nein 

Eisvogel nein nein 

Feldlerche ja (Nahrungsgast, Reviere im weiteren 
Umfeld) nein 

Feldsperling ja (Nahrungsgast) nein 
Flussregenpfeifer ja (Rast auf dem Zug) nein 
Girlitz ja (Nahrungsgast im Umfeld) nein 
Grauammer ja (Nahrungsgast) nein 
Graureiher ja (Nahrungsgast) nein 
Grauspecht nein nein 
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Art 
Deutscher Name Vorkommen der Art möglich? 

Sind negative Auswirkungen auf 
die Art durch das Vorhaben zu 
erwarten? 

Habicht ja (Nahrungsgast) nein 
Kiebitz ja (Überflug) nein 
Kleinspecht ja (Nahrungsgast im Umfeld) nein 
Kornweihe ja (Nahrungsgast) nein 

Mäusebussard ja (als Nahrungsgast im Umfeld nach-
gewiesen) nein 

Mehlschwalbe ja (als Nahrungsgast im Luftraum 
nachgewiesen)  nein 

Merlin ja (Nahrungsgast) nein 
Mittelspecht nein nein 
Nachtigall nein nein 

Rauchschwalbe ja (als Nahrungsgast im Luftraum 
nachgewiesen)  nein 

Rebhuhn 1 Paar am Rand des Plangebiets ja 

Rohrweihe ja (als Nahrungsgast im Umfeld nach-
gewiesen) nein 

Rotmilan ja (Nahrungsgast) nein 
Saatkrähe ja (Nahrungsgast) nein 
Schleiereule ja (Brutvogel in der Feldscheune) ja 
Schwarzkehlchen nein nein 
Schwarzspecht nein nein 
Sperber ja (Nahrungsgast) nein 

Star 
ja (1 singender Star im Siedlungsbe-

reich, als Nahrungsgast im Siedlungs-
bereich nachgewiesen) 

nein 

Steinkauz nein nein 
Sturmmöwe ja (Nahrungsgast) nein 
Teichrohrsänger nein nein 

Turmfalke ja (sehr wahrscheinlich Brutvogel in 
der Feldscheune) ja 

Turteltaube ja (Nahrungsgast) nein 
Uferschwalbe ja (Nahrungsgast) nein 
Uhu ja (Nahrungsgast) nein 
Wachtel ja (Nahrungsgast) nein 
Waldkauz ja (Nahrungsgast) nein 
Waldohreule ja (Nahrungsgast) nein 
Waldschnepfe nein nein 
Zwergtaucher nein nein 
Reptilien 
Zauneidechse nein nein 
Amphibien 
Kammmolch nein nein 
Knoblauchkröte nein nein 
Kreuzkröte ja ja 
Springfrosch nein nein 
Wechselkröte ja ja 
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Fledermäuse: 
Die Gehölze im Plangebiet weisen keine als Fledermausquartiere geeigneten Strukturen auf. 
 
Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse ergaben sich bei dem bestehenden Gebäude (Feld-
scheune) im Plangebiet nicht. Geeignete Quartiere sind bei der Feldscheune nicht vorhanden. Jagende 
Fledermäuse wurden während der abendlichen Begehungen nicht nachgewiesen, sind aber nicht 
grundsätzlich auszuschließen (bspw. Zwergfledermäuse im Siedlungsbereich).  
 
Vögel: 
Das Vorkommen gewässerassoziierter Vogelarten wie Eisvogel, Teichrohrsänger oder Zwergtaucher 
ist aufgrund fehlender Habitate im Plangebiet und direkt angrenzendem Umfeld auszuschließen. 
 
Bruten planungsrelevanter Spechtarten im Plangebiet sind aufgrund fehlender geeigneter Brutbäume 
auszuschließen. Auch fehlen geeignete Nahrungshabitate für Grau-, Mittel oder Schwarzspecht. Allen-
falls der Kleinspecht kann (im Winterhalbjahr) als Nahrungsgast im Siedlungsbereich auftreten. Hin-
weise auf das Vorkommen anderer, nicht planungsrelevanter Spechtarten ergaben sich nicht. 
 
Vorkommen von Baumpieper, Nachtigall und Schwarzkehlchen sind aufgrund fehlender Habitate 
auszuschließen. Nachweise dieser Arten erfolgten während der Begehungen nicht. 
 
Ein Vorkommen der Feldlerche als Nahrungsgast ist nicht auszuschließen. Die festgestellten Reviere 
liegen im Abstand von mehreren Hundert Metern zum Plangebiet, so dass von negativen Auswirkun-
gen nicht auszugehen ist. 
 
Das Rebhuhn kommt im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets vor (Beobachtung eines Paares und 
Rufe eines Rebhahns). 
 
Ein Vorkommen des Feldsperlings als Nahrungsgast im Plangebiet ist nicht auszuschließen. Geeignete 
Brutplätze sind nicht betroffen. Nachgewiesen wurde die Art während der Begehungen nicht. 
 
Vorkommen von Flussregenpfeifer und Kiebitz sind während des Zuges als Rastvögel nicht auszu-
schließen. Es konnten bis auf einen das Plangebiet am südlichen Rand überfliegenden Kiebitz keine 
Nachweise erbracht werden. 
 
Der Bluthänfling (1 Paar) wurde am Siedlungsrand westlich des Plangebiets bei der Nahrungssuche 
beobachtet. Hier besteht auch Brutverdacht in einem Garten weiter nördlich. Hinweise auf Bruten im 
Plangebiet selbst ergaben sich nicht.  
 
Mehrere Stare wurden am Siedlungsrand auf einer Zierrasenfläche bei der Nahrungssuche beobachtet. 
Im Norden des Siedlungsbereiches wurde ein singendes Männchen festgestellt. Geeignete Brutplätze 
sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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Der Girlitz wurde während der Begehungen nicht nachgewiesen. Ein Vorkommen im Siedlungsbe-
reich ist nicht auszuschließen. Hinweise auf ein dortiges Vorkommen ergaben sich aber nicht. 
Ein Vorkommen der Grauammer als Nahrungsgast ist nicht auszuschließen. Hinweise auf ein Vor-
kommen ergaben sich während der Begehungen auch im angrenzenden Umfeld nicht. 
 
Ein Vorkommen der Wachtel ist nicht völlig auszuschließen, die angebaute Feldfrucht (Wintergerste) 
gehört aber aufgrund der hohen Deckungsgrade nicht zu den bevorzugten Lebensräumen. Hinweise 
auf Vorkommen (rufende Tiere) ergaben sich nicht. 
 
Im Plangebiet und dessen Umfeld ist ein Vorkommen der Turteltaube als Nahrungsgast nicht völlig 
auszuschließen. Nachweise der Art wurden während der Untersuchungen nicht erbracht. 
 
Greifvögel / Eulen 
Die Schleiereule ist Brutvogel im Plangebiet (Nistkasten in der Feldscheune).  
Der Turmfalke ist sehr wahrscheinlich Brutvogel im Plangebiet (Einflug eines Altvogels Ende Mai). 
Laut Herrn Meyer (NABU Bonn) ist aufgrund der gefundenen Gewölle auch eine Nutzung durch 
Turmfalken nicht auszuschließen. Eine gemeinsame Nutzung von Schleiereulenkästen durch Schleier-
eulen und Turmfalken als Brutplatz ist grundsätzlich möglich (Kniprath & Stier 2008). 
Rohrweihe und Mäusebussard wurden als Nahrungsgäste im Umfeld beobachtet. Das Auftreten ande-
rer Arten (u.a. Kornweihe) als Nahrungsgäste ist grundsätzlich möglich. Bruten anderer Arten im Um-
feld wurden nicht festgestellt. 
 
Schwalben 
Mehl- und Rauchschwalbe wurden als Nahrungsgäste im Luftraum über dem Plangebiets nachgewie-
sen. Brutplätze beider Arten werden aber nicht in Anspruch genommen. Ein Vorkommen der Ufer-
schwalbe als Nahrungsgast ist nicht auszuschließen. 
 
Vorkommen von Graureiher, Saatkrähe und Sturmmöwe im Plangebiet als Nahrungsgäste ist nicht 
auszuschließen. 
 
Für die im Bereich des Plangebiets bzw. im direkten Umfeld potenziell vorkommenden planungsrele-
vanten Vogelarten und Fledermausarten besitzt das Gebiet allenfalls Bedeutung als Teil des Nah-
rungshabitats.  
 
Nahrungshabitate sind nur geschützt, wenn sie von essentieller Bedeutung für die lokalen Populatio-
nen sind (was hier aufgrund der Ausweichmöglichkeiten im Umfeld auszuschließen ist). 
 
Reptilien: 
Mit einem Vorkommen der Zauneidechse ist nicht zu rechnen, da weder im Plangebiet noch im Um-
feld geeignete Habitate vorhanden sind. 
 



Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde Swisttal, Ortsteil Straßfeld 
- Artenschutzprüfung 

 - 24 - 

Amphibien: 
Ein Vorkommen von Kreuzkröte und Wechselkröte ist nicht auszuschließen (Abwanderung von Tie-
ren aus der Kiesgrube). Mit einem Auftreten von Kammmolch, Knoblauchkröte und Springfrosch ist 
aufgrund der Lebensraumansprüche nicht zu rechnen. 
 

5.1 Sonstige, nicht planungsrelevante, europäische Vogelarten 
 
Bei den im Plangebiet und in dessen Umfeld nachgewiesenen bzw. potenziell vorkommenden, nicht 
planungsrelevanten, europäischen Vogelarten (z.B. Amsel, Buchfink, Mönchsgrasmücke, Zaunkönig 
oder Zilpzalp) handelt es sich um bundesweit, landesweit und regional ungefährdete Vogelarten, die 
landesweit verbreitet und allgemein häufig sind.  
 
Hinweise auf Bruten dieser häufigen Arten im Plangebiet und dessen Umfeld ergaben sich nicht, kön-
nen aufgrund der Strukturen für die Zukunft aber nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die im Siedlungsbereich westlich des Plangebietes als Nahrungsgast und wahrscheinlicher Brutvogel 
nachgewiesene Vogelart Haussperling wird bundesweit, landesweit und regional als Art der Vorwarn-
liste eingestuft. Hinweise auf Bruten dieser Art im Plangebiet ergaben sich nicht. 
  
Alle wildlebenden Vogelarten sind allerdings grundsätzlich durch die EU-Vogelschutzrichtlinie 
geschützt. 
Bei den nicht planungsrelevanten europäischen Vogelarten kann es durch das Vorhaben bei der Ro-
dung von Gehölzen oder dem Abbruch von bestehenden Gebäuden während der Brutzeit zur Zerstö-
rung von Nestern (und der damit einhergehenden Zerstörung von Gelegen oder Tötung von Jungvö-
geln) sowie zu Beeinträchtigungen durch Störungen kommen.  
 
Von einer Beeinträchtigung bedeutender lokaler Populationen mit nennenswerten Beständen durch 
dauerhafte Beseitigung von potenziellen Brutplätzen oder durch Störungen ist bei der Umsetzung des 
Vorhabens nicht auszugehen, da die Beeinträchtigung nur kleinflächig ist und im Umfeld ausreichende 
Ausweichmöglichkeiten vorhanden sind. Außerdem sind diese Arten relativ tolerant gegenüber Stö-
rungen. Es liegen keine ernst zu nehmenden Hinweise auf einen nennenswerten Bestand der Arten im 
Bereich des Vorhabens vor. 
Eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung ist somit für diese Arten nicht notwendig. 
 
6 Vertiefend zu prüfende Arten 
 
Beim Rebhuhn wurde ein Revier am Rand des Plangebiets festgestellt. Schleiereule und (sehr wahr-
scheinlich) Turmfalke sind im Plangebiet Brutvögel in der Feldscheune. Bei Kreuz- und Wechselkröte 
besteht die Möglichkeit, dass sie ins Plangebiet einwandern. Für alle fünf  Arten wird daher eine ver-
tiefende Prüfung der Verbotstatbestände durchgeführt. 
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Bei den anderen im Plangebiet und dessen Umfeld beobachteten planungsrelevantenArten (Bluthänf-
ling, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rohrweihe, Star) handelt es sich um Nahrungs-
gäste. Von einer Beeinträchtigung durch das Vorhaben ist nicht auszugehen. 
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände ist bei diesen 
Arten nicht gegeben. 
 
7 Rechtliche Grundlagen 
 
Die rechtlichen Grundlagen werden im Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ für 
die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen 
(MKUNLV 2013) dargelegt: 
 
Bei Eingriffsvorhaben oder baurechtlichen Vorhaben gibt das Bundesnaturschutzgesetz mit dem § 44 
Abs. 5 BNatSchG die Möglichkeit, im Rahmen der Artenschutzprüfung (ASP) „vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen“ (CEF-Maßnahmen) einzubeziehen. Mittels dieser Maßnahmen kann das Eintreten 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG abgewendet werden. § 44 
Abs. 5 BNatSchG legt fest, dass eine Beeinträchtigung nicht den Verbotstatbestand der Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllt, „soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird“. 
Zur Abwendung der artenschutzrechtlichen Verbote reicht es insbesondere bei großflächigen Beein-
trächtigungen oftmals nicht aus, dass potenziell geeignete Ausweichlebensräume außerhalb des Vor-
habengebietes vorhanden sind. Dies wird nur der Fall sein, wenn nachweislich in ausreichendem Um-
fang geeignete, noch nicht besiedelte Lebensstätten in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang zur 
Verfügung stehen. An der ökologischen Gesamtsituation der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte soll keine Verschlechterung eintreten (LANA 2009: Hinweise zu zentralen unbestimmten 
Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes (Stand 02.10.2009), S. 10/11).  Um dies sicherzustel-
len sind daher oftmals Maßnahmen zur Neuschaffung oder zur Verbesserung von Lebensstätten der 
betroffenen Arten im räumlichen Zusammenhang erforderlich. Werden Maßnahmen vorgezogen 
durchgeführt und so umgesetzt, dass sie die Funktionen der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung durch das Vorhaben lückenlos übernehmen, wird kein 
Verbotstatbestand erfüllt.  
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen besondere Anforderungen erfüllen. Vor allem müssen 
sie mit Eintreten der vorhabenbedingten Beeinträchtigungen ohne zeitliche Verzögerung wirksam 
sein. Sie müssen weiterhin die vorhabenbedingt beeinträchtigten Lebensstätten auch in räumlicher 
Hinsicht funktional lückenlos ersetzen. Diese Eignung der jeweiligen Maßnahme muss der Vorhaben-
träger noch vor dem Beginn der Beeinträchtigungen beziehungsweise als Bedingung für die Zulassung 
des Vorhabens belegen. Vor diesem Hintergrund ist es für die Planungs- und Genehmigungspraxis 
problematisch, dass für die Einschätzung der Wirksamkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen viel-
fach entsprechende Nachweise und Erfahrungen fehlen, die es anhand objektiver Merkmale und Maß-
stäbe ermöglichen, den Erfolg der Maßnahmen ausreichend sicher im Voraus zu prognostizieren.  
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Grundlegend für die Frage nach der Wirksamkeit einer vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme ist die 
entsprechende Definition aus der in Nordrhein-Westfalen geltenden Verwaltungsvorschrift VV-
Artenschutz: 
 

 

„[…] Eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist wirksam: 
- wenn die neu geschaffene Lebensstätte mit allen notwendigen Habitatelementen und  

-strukturen aufgrund der Durchführung mindestens die gleiche Ausdehnung und eine 
gleiche oder bessere Qualität hat UND 

- wenn die zeitnahe Besiedlung der neu geschaffenen Lebensstätte unter Beachtung der 
aktuellen fachwissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen Prognosesicherheit 
durch Referenzbeispiele oder fachgutachterliches Votum attestiert werden kann,  
ODER wenn die betreffende Art die Lebensstätte nachweislich angenommen hat.“ 

(VV-Artenschutz, Nr. 2.2.3) 
 
Folgende Festlegungen gelten maßnahmenübergreifend: 
1. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) und kompensatorische Maßnahmen (FCS) 

müssen ihre Funktion solange erfüllen, wie die vorhabenbedingte Beeinträchtigung wirk-
sam ist. Dies kann eine langfristige, unter Umständen dauerhafte Sicherung und Betreuung von 
Maßnahmen / Flächen durch den Vorhabenträger über geeignete Instrumente (z.B. Ankauf, 
Grundbucheintragungen, vertragliche Vereinbarungen) erforderlich machen. 

2. Im Regelfall sind Maßnahmen im direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang zu bestehen-
den Populationen / Vorkommen der Art zu realisieren.  

3. Maßnahmen sollten möglichst nur in solchen Bereichen (oder deren Umfeld) durchgeführt  wer-
den, die aktuell von der Art noch nicht besiedelt sind. Bereits besiedelte, aber qualitativ nur 
schlecht ausgeprägte Bereiche können sich auch als Maßnahmenfläche eignen, sofern sie ein ent-
sprechendes Entwicklungspotenzial für eine qualitative Verbesserung zur Erhöhung der Sied-
lungsdichte der betreffenden Art aufweisen.  

4. Maßnahmenflächen sollen nicht im Einflussbereich von vorhandenen Beeinträchtigungsquellen 
realisiert werden (v.a. Windenergieanlagen, Verkehrswege, Energiefreileitungen; keine Trennung 
der Teilhabitate durch Verkehrswege; bei diversen Fledermäusen keine Beeinträchtigung durch 
Beleuchtung an Flugrouten etc.). Entsprechende Abstandsempfehlungen sind dem Anhang 4 des 
Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung artenschutzrecht-
lich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen“ zu entnehmen (MKUNLV NRW 2013). 

5. Es dürfen keine Beeinträchtigungen anderer oder bereits vorhandener Arten / Populationen aus-
gelöst werden (z.B. Verdrängungseffekte, Konkurrenz, Prädation; Maßnahmen zur Gewässer-
pflege für Amphibien können für andere Arten problematisch sein; die Anlage von Gehölzen in 
Bördelandschaften kann für Feldvögel problematisch sein; die Anlage von Sitzkrücken für den 
Mäusebussard kann das Prädationsrisiko für Wiesenvögel erhöhen). 

6. Maßnahmen zum Gelegeschutz bei Vögeln stellen ebenso wie Umsiedlungsmaßnahmen bei Am-
phibien und Reptilien nur flankierende Maßnahmen / Notlösungen dar. Sie erfordern in der Regel 
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eine Kombination mit anderen Habitat verbessernden Maßnahmen. Künstliche Nisthilfen (Nist-
kästen u.ä.) stellen in der Regel nur Übergangslösungen dar. Sie sind mit anderen Habitat verbes-
sernden Maßnahmen zu kombinieren und erfordern dauerhafte Pflege beziehungsweise Kontrol-
le.  

 
8 Vertiefend untersuchte Arten / Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
 

8.1 Vögel 
 

8.1.1 Rebhuhn 
 
Rote Liste 2016 NRW (Brutvogelarten): 2S (stark gefährdet; S: von Schutzmaßnahmen abhängig) 
Rote Liste D: 2 (stark gefährdet) 
Status in NRW: Brutvogel; Erhaltungszustand in NRW (ATL): schlecht 
 
Allgemeine Lebensraumansprüche / Biologie 
Das Rebhuhn ist ein 30 cm großer, rundlich wirkender Hühnervogel mit kurzen, gerundeten Flügeln. 
Die braun-graue Oberseite ist gelblich gestreift, Hals und Bauchseite sind grau gefärbt. Der kurze 
Schwanz ist rotbraun. Bei den Männchen ist der Kopf vor allem zur Brutzeit auffallend rostrot gefärbt. 
Der Ruf besteht aus einem durchdringenden, schnarrenden „girrhäk“, das in Erregung schnell wieder-
holt wird. Die tag- und dämmerungsaktiven Tiere ernähren sich überwiegend pflanzlich. Die Nahrung 
besteht vor allem aus Samen und Früchten von Ackerwildkräutern, Getreidekörnern, grünen Pflanzen-
teilen und Grasspitzen. Zur Brutzeit kann der Anteil tierischer Nahrung (vor allem Insekten) stark 
ansteigen. 
 
Das Rebhuhn kommt in Nordrhein-Westfalen als Standvogel das ganze Jahr über vor. Als ursprüngli-
cher Steppenbewohner besiedelt das Rebhuhn offene, gerne auch kleinräumig strukturierte Kultur-
landschaften mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern. Wesentliche Habitatbestandteile sind 
Acker- und Wiesenränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege. Hier finden Rebhühner 
ihre vielfältige Nahrung sowie Magensteine zur Nahrungszerkleinerung. Die Siedlungsdichte kann bis 
zu 0,5 bis 1,2 Brutpaare auf 10 ha betragen. Das Nest wird am Boden in flachen Mulden angelegt. Die 
Eiablage beginnt ab April, Hauptlegezeit ist im Mai, ab August sind alle Jungtiere selbständig. Der 
Familienverband („Kette“) bleibt bis zum Winter zusammen. Nur selten vollziehen die Tiere größere 
Ortswechsel. 
 
Das Rebhuhn ist in Nordrhein-Westfalen vor allem im Tiefland noch weit verbreitet. Verbreitungs-
schwerpunkte sind die Kölner Bucht und das Münsterland. Seit den 1970er-Jahren sind die Brutbe-
stände durch intensive Flächennutzung der Landwirtschaft stark zurückgegangen (LANUV 2020c). 
Der Gesamtbestand in NRW wird auf 5.000 bis 7.500 Brutpaare geschätzt (Stand 2015) (LANUV 
2018). 
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Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Fortpflanzungsstätte: „Weite Abgrenzung“ 
 
Fortpflanzungsstätte: Das Rebhuhn brütet in gut ausgeprägten, Deckung bietenden Randstrukturen, 
z.B. entlang von Feldrainen, Weg- und Grabenrändern, Zäunen, Hecken (GLUTZ VON BLOTZHEIM & 
BAUER 1994, BAUER et al. 2005). Die Fortpflanzungsstätte einzelner Individuen ist nicht konkret ab-
grenzbar, da die Art kein ausgeprägtes Territorialverhalten zeigt. Hilfsweise kann als Fortpflanzungs-
stätte die gesamte Parzelle in einem Umfang von bis zu 1 ha um den Aktionsraum-Mittelpunkt mit 
angrenzenden Randstreifen, Feldwegen, Brachflächen etc. (Nahrungsflächen mit lückigem Bewuchs 
und guter Deckung) abgegrenzt werden (Konventionsvorschlag) (LANUV 2020d). 
 
Ruhestätte: Rebhühner schlafen am Boden im Deckungsbereich von z.B. Zäunen oder Hecken oder 
auch auf offener Ackerfläche ohne höhere Deckung; diese Schlafplätze von Paaren und Ketten werden 
in der Regel täglich gewechselt (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 1994) und sind daher nicht konk-
ret abgrenzbar. Während der Brutzeit sind Fortpflanzungs- und Ruhestätten gleich zu setzen (LANUV 
2020d). 
 
Lokalpopulation 
Abgrenzung der Lokalpopulation (lt. LANUV 2020c) = Vorkommen im Gemeindegebiet 
Im Rhein-Sieg-Kreis wird der Bestand auf 51 bis 100 Brutpaare geschätzt (LANUV 2018). 
 
Betroffenheit der Art: 
Im direkten Umfeld des Plangebiets wurde 2020 ein Rebhuhn-Paar festgestellt. Eine dauerhafte Beein-
trächtigung der Fortpflanzungsstätte und des Reviers durch die geplante Bebauung (Kulissenwirkung, 
Störungen, verstärkter Prädationsdruck durch Haustiere) ist wahrscheinlich. Bei einer Baufeldfreima-
chung zwischen Anfang April und Ende August kann es zur Zerstörung von Gelegen bzw. Tötung 
noch nicht flügger Jungvögel kommen.  
 
Habitatanforderungen 
Wichtige Habitatelemente / Faktoren (ggf. unter Berücksichtigung regional unterschiedlicher Präfe-
renzen):  
• Saumstrukturen in der offenen Feldflur (Brachen, Ackerrandstreifen / Blühstreifen) mit nicht zu 

dichter Vegetationsstruktur und hohem Insektenreichtum sowie ausreichenden Deckungsmöglich-
keiten. 

• Zur Nestanlage werden flächige Blühstreifen, Stilllegungsflächen und Brachen benötigt, da diese 
einen besseren Schutz vor Prädation bieten als lineare Strukturen. 

• Möglichst kleinflächig parzellierte und vielfältig bewirtschaftete Ackerflächen. 
• Offene Bodenstellen, unbefestigte Feldwege (Magensteine zur Nahrungszerkleinerung, Sonnen- 

und Staubbaden). 
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• Die Bedeutung von Hecken ist umstritten und rührt wohl eher daher, dass in der ausgeräumten 
Landschaft nur noch an den Hecken die wichtigen Saumstrukturen zu finden sind. Deshalb sollten 
Saumstrukturen und flächige Areale ohne Hecken angelegt werden. 

• Beim Grünland werden extensiv genutzte Weiden bevorzugt (MILDENBERGER 1982). 
• Eine Besonderheit im Ruhrgebiet (und weiteren Großstädten) sind die Vorkommen auf größeren, 

offenen Industriebrachen (WEISS in NWO & LANUV 2013). 
• Als standorttreuer Jahresvogel mit festem Revier benötigt das Rebhuhn auch im Winter ausrei-

chend Deckung (z.B. Stoppelfelder) und Nahrungsangebote. 
 
Sonstige Hinweise (MKUNLV 2013): 
• Aufgrund der hohen Standorttreue und der geringen Mobilität des Rebhuhns ist eine Besiedlung 

neu geschaffener Habitate nur in direktem Verbund, bzw. direkt angrenzend zu bestehenden Vor-
kommen möglich. WÜBBENHORST (2002) empfiehlt Schutzmaßnahmen stets im Bereich noch 
guter Bestände des Rebhuhns durchzuführen (nicht weiter als 500m entfernt). Dies empfiehlt sich 
insbesondere auch aufgrund der hohen Brutortstreue des Rebhuhns (WÜBBENHORST 2002, 
WICHMANN & TEUFELBAUER 2003, EISLÖFFEL 1996, KORN & BERNSHAUSEN 2001) 

• Das Aussterberisiko kleiner, isolierter Vorkommen ist um ein vielfaches höher als das größerer 
und zusammenhängender Vorkommen, so dass insbesondere Maßnahmen zur Vernetzung beste-
hender Vorkommen eine hohe Bedeutung zukommen (BEEKE & GOTTSCHALK 2007). In stark iso-
lierten Bereichen sollen geeignete Bruthabitate zur Sicherung eines minimalen, dauerhaft überle-
bensfähigen Familienverbandes eine Mindestgröße von ca. 300 - 400 ha nicht unterschreiten (vgl. 
HERRMANN & FUCHS 2003, RIESS 1988 zitiert in RUNGE et al. 2009). 

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
Grundsätzlich sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für das Rebhuhn laut Leitfaden sowohl im 
Ackerland (Nutzungsextensivierung von Intensiväckern  und Anlage von Ackerbrachen) als auch im 
Grünland (Optimierung  intensiv genutzter Grünlandflächen durch Anpassung von Mahdstrategie, 
Weidetierdichte, reduzierte Düngergaben etc.) möglich. Aufgrund der vorliegenden Bedingungen 
(keine geeigneten Grünlandflächen, überwiegend ackerbauliche Nutzung) wurden Ausgleichsmaß-
nahmen durch Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland gewählt. 
Die folgenden Angaben wurden dem Leitfaden (MKULNV 2013) entnommen und ergänzt bzw. ak-
tualisiert. 
 
Entwicklungsmaßnahmen im Ackerland 
 
Allgemeine Maßnahmenbeschreibung: 
In intensiv genutzten Ackerkulturen entstehen für das Rebhuhn häufig Probleme durch zu hoch und 
dicht aufwachsende Vegetation, ein geringes Nahrungsangebot und fehlende Strukturvielfalt. Durch 
Nutzungsextensivierung von Intensiväckern und Anlage von Ackerbrachen werden für das Rebhuhn 
günstige Ackerkulturen geschaffen. Günstig ist dabei eine kleinflächig parzellierte Struktur in vielfäl-
tig bewirtschafteten Ackerflächen. 
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Maßnahme betrifft Teilhabitat und ist i.d.R. nur in Kombination mit anderen Maßnahmen wirksam: 
Nein 
 
Anforderungen an den Maßnahmenstandort: 
• Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen Stör- und Gefahrenquel-

len ist sicherzustellen (s. Einführung zum Leitfaden). 
• Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen Stör- und Gefahrenquel-

len ist sicherzustellen (s. Einführung zum Leitfaden). Dies gilt auch für Abstände zu Siedlungen 
und Hofanlagen (Prädation durch Hauskatzen) sowie zu stark begangenen Straßen und Wegen 
(Spaziergänger, frei laufende Hunde). 

• Keine Umwandlung von Grünland für die Maßnahme. Grundsätzlich sollen in ackergeprägten 
Gebieten (z. B. Börden) vorrangig Maßnahmen im Acker, in grünlandgeprägten Gebieten (z. B. 
Auen, Mittelgebirge) vorrangig Maßnahmen im Grünland (vgl. Habitatoptimierungen im Grün-
land) umgesetzt werden.  

• Lage der streifenförmigen Maßnahmen nicht entlang von frequentierten (Feld-) Wegen. 
• Möglichst unzerschnittener Raum aufgrund der geringen Mobilität des Rebhuhns. 
• Keine Nähe zu Waldrändern o. a. dichten Vertikalkulissen mind. >120 m. 
• Bereiche mit zu hoher Bodenfeuchte werden vom Rebhuhn eher gemieden (z.B. EISLÖFFEL 

1996, KORN & BERNSHAUSEN 2001), so dass feuchte Standorte für die Durchführung von 
Maßnahmen für das Rebhuhn nicht geeignet sind. 

• Anordnung bei streifenförmiger Maßnahme (flächige Maßnahmen sind zu bevorzugen): Aus ver-
schiedenen Untersuchungen bestehen Hinweise, dass durch die Anlage von streifenförmigen 
Maßnahmenflächen ein erhöhtes Prädationsrisiko für das Rebhuhn resultiert (GOTTSCHALK & 
BEEKE o. J.). BRO et al. (2004) sowie HELFERICH (1987) weisen darauf hin, dass Randstreifen 
möglicherweise durch Konzentrationseffekte innerhalb ansonsten großflächig ausgeräumter Ag-
rarlandschaften für das Rebhuhn als „ökologische Falle“ wirken können. Streifenförmige Maß-
nahmen sind daher über den zur Verfügung stehenden Maßnahmenraum zu verteilen, aber nicht 
isoliert von weiteren Randstrukturen anzulegen, um Konzentrationseffekte innerhalb kleiner iso-
lierter Bereiche („Inselhabitate“, s. BRO et al. 2004) zu vermeiden. Auf die Einhaltung des Ne-
beneinanders von lückigen und für die Deckung erforderlichen dichtwüchsigen Bereichen ist zu 
achten. 

• Ausreichender Abstand zu Siedlungen (Vertikalkulisse, Gefahr der Prädation durch Haustie-
re):150 m 

• Ausreichender Abstand zu Verkehrswegen. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010: S. 18ff.) ist eine 
Abnahme der Habitateignung im Bereich der Effektdistanz (300 m) gegeben. Bei Straßen mit 
Verkehrsmengen über 20.000 Kfz/24h kommt es zusätzlich zu einer lärmbedingt erhöhten Präda-
tionsgefahr. Dabei sind auch geplante Straßen zu berücksichtigen. 

• Die Umsetzung der Maßnahme darf nicht auf Flächen erfolgen, die bereits als Ausgleichsfläche 
für andere Vorhaben verwendet werden bzw. oder bereits im Rahmen des Vertragsnaturschutzes 
bewirtschaftet werden. 
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Anforderungen an Qualität und Menge 
• Orientierungswerte pro Paar: Es gibt keine begründeten Mengen-, bzw. Größenangaben in der 

Literatur. Plausibel erscheinen folgende Orientierungswerte: Die Maßnahme muss die Beeinträch-
tigung sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ausgleichen. Als Faustwert werden 
für eine signifikante Verbesserung des Habitatangebotes pro Paar insgesamt mind. 1 ha Maß-
nahmenfläche im Aktionsraum empfohlen (ggf. in Kombination mit Habitatoptimierungen im 
Grünland). 

• Breite bei streifenförmiger Maßnahme: GOTTSCHALK & BEEKE (o.J.) empfehlen zum Schutz 
vor Prädationsverlusten eine Mindestbreite von 10 m für Blühstreifen. Der NABU (2008) emp-
fiehlt aus denselben Gründen eine Mindestbreite von 20 m. SPITTLER (2000) nennt zur nieder-
wildgerechten Flächenstillegung eine erforderliche Gesamtbreite von ca. 18m (davon beidseitig je 
3m Schwarzbrachestreifen). Die speziell auf den Schutz des Rebhuhns ausgerichteten Blühstreifen 
sind daher möglichst breit anzulegen, insbesondere wenn eine unmittelbare Anbindung an weitere 
Randstrukturen fehlt wird eine Mindestbreite von 15 m für erforderlich gehalten.  

• Grundsätzlich sollen bei den folgenden Maßnahmen im Regelfall keine Düngemittel und Biozide 
eingesetzt werden und keine mechanische Beikrautregulierung erfolgen. Die Maßnahmentypen 
werden idealerweise in Kombination miteinander angewendet, um ein vielfältiges Strukturangebot 
zu erreichen. Ansonsten sind die im Anwenderhandbuch Vertragsnaturschutz NRW (LANUV 
2019), nach denen sich die im Folgenden aufgeführten Maßnahmentypen richten, angegebenen 
Hinweise zur Durchführung zu beachten. Zu beachten ist auch die jahreszeitliche Wirksamkeit. 
Stoppeln / Getreiderückstände sind nur im Winterhalbjahr wirksam und sollen nur in Kombination 
mit mind. 1 anderem Maßnahmentyp durchgeführt werden.  

o Stehenlassen von Getreidestoppeln (Paket 5024 im Anwenderhandbuch Vertragsnatur-
schutz) 

o Ernteverzicht von Getreide (Paket im Anwenderhandbuch Vertragsnaturschutz 5025), 
o Anlage von Getreidestreifen mit doppeltem Saatreihenabstand (Paket 5026 /5027 im An-

wenderhandbuch Vertragsnaturschutz); auch als flächige Maßnahme möglich) 
o Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbegrünung – Ackerbrache (Paket 

5041 im Anwenderhandbuch Vertragsnaturschutz)  
o Anlage von Ackerstreifen oder –flächen durch dünne Einsaat mit geeignetem Saatgut (Pa-

ket 5042 im Anwenderhandbuch Vertragsnaturschutz, Hinweis Hybridisierungsgefahr bei 
Luzerne im Anhang 1 S. 65 beachten). In den meisten Fällen sind selbstbegrünende Bra-
chen, insbesondere auf mageren Böden, Einsaaten vorzuziehen. Bei letzteren besteht die 
Gefahr, eine für Bodenbrüter wie das Rebhuhn zu dichte Vegetationsdecke auszubilden. 
Dichtwüchsige Bestände (z. B. dichte Brachen mit Luzerne) sind für das Rebhuhn unge-
eignet. 

o Für die Hellwegbörde können zudem die differenzierten Maßnahmenvorschläge von 
BRABAND et al. (2006) herangezogen werden.  

• Die streifenförmigen Maßnahmen sollen mit Schwarzbrachestreifen kombiniert werden (SPITT-
LER 2000), wenn keine unbefestigten Wege o. ä. offene Bodenstellen vorhanden sind. So genann-
te „Kombistreifen“ sind bewährt.  
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• Ggf. können bei großräumig fehlenden Gehölzstrukturen an den Parzellenecken kleine Einzelbü-
sche (Schneeschutz) gepflanzt werden. Größere Gehölzpflanzungen sollen wegen der Förderung 
von Prädatoren nicht durchgeführt werden.  

Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: Ja 
• Die o. g. Kulturen müssen regelmäßig gepflegt bzw. angelegt werden. Eine Rotation der Maß-

nahmen auf verschiedenen Flächen ist dabei möglich. 
• Keine Mahd der Flächen innerhalb der Brutzeit des Rebhuhns. 
• Bei der Wahl des Pflegekonzeptes ist auf den dauerhaften Erhalt eines Nebeneinanders lückiger 

und dichtgewachsener sowie blütenreicher Vegetationsbestände abzustellen. 
• BEEKE & GOTTSCHALK (2007) empfehlen, jährlich ca. die Hälfte der Fläche nach flacher Bo-

denbearbeitung neu auszusäen, die andere Hälfte bleibt zwei- oder mehrjährig bestehen; alternativ 
kann die Fläche alle 3 – 5 Jahre bearbeitet und neu angesät werden. 

 
Weitere zu beachtende Faktoren 
• Die Maßnahmen können in ihrer Wirksamkeit eingeschränkt werden, wenn der Rebhuhnbestand 

bereits zu Beginn der Maßnahmenumsetzung unterhalb der Größe für eine überlebensfähige Popu-
lation liegt, insbesondere wenn weitere Faktoren wie ungünstige Witterung hinzukommen (JEN-
NY et al. 2002). Der Populationsdruck ist dann so gering, dass selbst optimale, neu geschaffene 
Lebensräume nicht oder erst nach langer Zeit besiedelt werden können (BIRRER et al. 2007). 

 
Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit 
• Die Maßnahmen sind unmittelbar nach Etablierung der Vegetation bzw. innerhalb der nächsten 

Brutperiode wirksam. Sofern die Aussaat erst im April erfolgt ist zu berücksichtigen, dass die 
Auflösung der Ketten und die Verteilung der Paare auf die „Reviere“ bereits im Februar und März 
erfolgt, so dass die vollständige Wirksamkeit der Maßnahme erst im Folgejahr gegeben ist.  

 
Aspekte der Prognosesicherheit 
• Die Habitatansprüche der Art sind gut bekannt. Die benötigten Strukturen sind kurzfristig entwi-

ckelbar. Die Bedeutung der genannten Habitatstrukturen wird z. B. von BÖRNER 2007, GOTT-
SCHALK & BEEKE O. J., JOEST 2008, ORLOWSKI et al. 2001 und SPITTLER 2000 dokumen-
tiert.  

• Allerdings existieren auch Untersuchungen, durch die keine (statistisch signifikanten) Nachweise 
des positiven Effekts von Blüh- oder Brachestreifen auf die Populationen von Rebhühnern er-
bracht werden konnten, so z.B. JENNY et al. 2002 (Schweiz) oder BRO et al. 2004 (Frankreich); 
als Ursachen kommen die geringe Populationsgröße und starke Prädation in Betracht. RUNGE et 
al. (2009) weisen daher der Anlage von streifenförmigen Extensivierungen / Brachen eine nur 
mittlere Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für das Rebhuhn zu.  

• Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist nach Auswertung der vorliegenden Literatur in besonderem 
Maße von der optimalen Ausprägung der Randbedingungen abhängig: Schaffung geeigneter De-
ckungsstrukturen, einer ausreichenden Breite bei streifenförmigen Maßnahmen sowie der Lage im 
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Maßnahmenraum (keine isolierte Lage innerhalb vollständig ausgeräumter Bereiche). Bei Berück-
sichtigung aller genannten Faktoren besteht eine Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme.  

• Um langfristig wirksam zu sein, bedürfen alle Maßnahmen im Ackerland einer auf den konkreten 
Fall abgestimmten sorgfältigen Auswahl geeigneter Flächen, in die Landschaftsstrukturen und 
konkrete Vorkommen eingehen. Gleiches gilt für die Auswahl und Kombination der Maßnahmen 
und die langfristige Qualitätssicherung der Umsetzung (Pflege zur Initiierung früher Sukzessions-
stadien, Rotation, Fruchtfolge, Auftreten von Problemunkräutern etc.). Daher ist ein maßnahmen-
bezogendes Monitoring unter Einbeziehung der Landwirte erforderlich.  

 
Risikomanagement / Monitoring 
Ein maßnahmenbezogenes Monitoring ist erforderlich. Da es sich nicht um ein landesweit bedeu-
tendes Vorkommen handelt, ist ein populationsbezogenes Monitoring nicht erforderlich. 
 
Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sollte  im Gebiet der Gemeinde Swisttal (Lokalpopulation = 
Vorkommen im Gemeindegebiet) erfolgen. Dabei sind die o.g. Anforderungen an den Maßnahmen-
standort (keine Beeinträchtigung anderer Arten / Populationen, ausreichender Abstand zu Gefahr- und 
Störquellen) zu berücksichtigen. Die Maßnahmengröße muss 1 ha umfassen. 
Die Auswahl des Maßnahmenstandorts sollte mit der Landwirtschaftskammer Rheinland und der Bio-
logischen Station im Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt werden. Um die Maßnahme langfristig zu sichern, 
sollte eine entsprechende Kooperation mit der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis vereinbart 
werden.  
 
Bewertung (Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) 
• Kenntnisstand zur Ökologie der Art: hoch 
• Entwickelbarkeit der Strukturen: kurzfristig 
• Belege / Plausibilität: hoch 
→ Fazit Eignung: hoch 
 
Fazit  
Für das Rebhuhn besteht die Möglichkeit zur Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen in 
den Brut- und Nahrungshabitaten. Idealerweise werden die Maßnahmen kombiniert mit einem vielsei-
tigen Mosaik aus Extensivgrün- und Extensivackerland mit Randstreifen und kleineren Brachestreifen- 
oder –flächen.  
 
Priorisierung: Maßnahmen im Acker (Habitatoptimierungen im Acker): Flächige Maßnahme mit 
höherer Priorität als streifenförmige. 
 
Empfehlungen zu vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen: 
Gute Ergebnisse werden durch eine Kombination von vorjährigen (d.h. Aussaat im Spätsommer-/ 
Herbst) und diesjährigen Blühstreifen erreicht (Gottschalk & Beeke 2017.: Rebhuhnschutz vor Ihrer 
Haustür. Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Göttinger Rebhuhnschutzprojekt und aus dem Inter-
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reg North-Sea-Region-Projekt PARTRIDGE). Dabei wird die gesamte Fläche im Spätsommer / 
Herbst) mit der Saatmischung eingesät und die Hälfte der Fläche im März durchgegrubbert. Auf dieser 
Hälfte wird dann wieder die Saatmischung eingesät. Die Kombination bietet zum einen Deckung zum 
Brüten (im vorjährigen Teil), zum anderen geeignete Nahrungshabitat im diesjährigen Teil für die 
Küken. Geeignete Saatmischungen werden in der Publikation aufgeführt, können aber abgewandelt 
werden. Die Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis ist hier als Ansprechpartner hinzuzuziehen. 
Wichtig ist hierbei, dass die Maßnahmenfläche nicht schmal und linienförmig sondern flächig oder in 
sehr breiten Streifen ausgeprägt ist (Schutz vor Prädatoren). Wichtig ist der ausreichende Abstand zu 
Bäumen, Hecken und Wegen. 
 

8.1.2 Schleiereule 
 
Rote Liste 2016 NRW (Brutvogelarten): *S (ungefährdet; S: von Schutzmaßnahmen abhängig) 
Rote Liste D: * (ungefährdet) 
Status in NRW: Brutvogel; Erhaltungszustand in NRW (ATL): günstig 
 
Allgemeine Lebensraumansprüche / Biologie 
Die Schleiereule ist eine mittelgroße, langbeinige Eule, die eine Körperlänge von 35 bis 38 cm er-
reicht. Das Gefieder der Tiere erscheint insgesamt hell, mit einer goldgelben, fein gesprenkelten Ober-
seite. Die Unterseite ist ungefleckt weiß bis gelbbraun mit tropfenförmigen Flecken gefärbt. Charakte-
ristisch sind der herzförmige Gesichtsschleier und die vergleichsweise kleinen Augen. Schleiereulen 
sind nachtaktiv und fliegen im niedrigen lautlosen Gleitflug, manchmal auch von Ansitzwarten aus 
ihre Beute an. Diese wird sowohl optisch als auch akustisch geortet. Schleiereulen verfügen über eine 
Reihe schwer zu unterscheidender Laute, vor allem zur Reviergründungszeit ist das lang gezogene 
Kreischen des Männchens zu vernehmen. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Kleinsäugern (vor 
allem Feldmäuse), seltener aus Vögeln und Fledermäusen. 
 
In Nordrhein-Westfalen tritt die Schleiereule ganzjährig als mittelhäufiger Stand- und Strichvögel auf. 
Die Schleiereule lebt als Kulturfolger in halboffenen Landschaften, die in engem Kontakt zu mensch-
lichen Siedlungsbereichen stehen. Als Jagdgebiete werden Viehweiden, Wiesen und Äcker, Randbe-
reiche von Wegen, Straßen, Gräben sowie Brachen aufgesucht. Geeignete Lebensräume dürfen im 
Winter nur für wenige Tage durch lang anhaltende Schneelagen bedeckt werden. Ein Jagdrevier kann 
eine Größe von über 100 ha erreichen. Als Nistplatz und Tagesruhesitz werden störungsarme, dunkle, 
geräumige Nischen in Gebäuden genutzt, die einen freien An- und Abflug gewähren (z.B. Dachböden, 
Scheunen, Taubenschläge, Kirchtürme). Bewohnt werden Gebäude in Einzellagen, Dörfern und Klein-
städten. Ab Ende Februar/Anfang März belegen die Tiere ihren Nistplatz, das Brutgeschäft beginnt 
meist ab April. In Jahren mit hohen Kleinsäugerbeständen sind Zweitbruten möglich, so dass spätes-
tens im Oktober die letzten Jungen flügge werden. Die Schleiereule gilt als ausgesprochen reviertreu.  
Größere Wanderungen werden überwiegend von den Jungvögeln durchgeführt (max. 1.650 km). 
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Die Schleiereule kommt in Nordrhein-Westfalen im Tiefland nahezu flächendeckend mit einem Ver-
breitungsschwerpunkt in der Westfälischen Bucht vor. In den höheren Mittelgebirgsregionen bestehen 
nur wenige lokale Vorkommen (LANUV 2020e). Der Gesamtbestand in NRW wird auf 2.500 bis 
5.000 Brutpaare geschätzt (Stand 2015) (LANUV 2018). 
 
Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Fortpflanzungsstätte: „Enge Abgrenzung“ 
Fortpflanzungsstätte: Die Schleiereule brütet in der Regel in dunklen, geräumigen Nischen / Höhlen 
innerhalb von Gebäuden (z. B. in Dachböden oder Türmen von Kirchen, Scheunen, Schuppen etc.), 
wo oft auch Nistkästen angenommen werden. Der Brutplatz wird meist über mehrere Jahre beibehal-
ten. Weitere Fortpflanzungsaktivitäten wie Balz, Paarung, Fütterung und erste Flugversuche der Jun-
gen finden schwerpunktmäßig in der näheren Umgebung des Nistplatzes statt. Als Fortpflanzungsstät-
te wird daher der besetzte Brutplatz und dessen unmittelbare Umgebung (gesamtes Gebäude bzw. der 
entsprechende Raum des Gebäudes) angesehen. Eine konkrete Abgrenzung essenzieller Nahrungsha-
bitate ist für die Schleiereule in der Regel aufgrund ihres großen Aktionsraumes und der Vielzahl der 
genutzten Habitattypen nicht erforderlich. (LANUV 2020f). 
 
Ruhestätte: Neben dem Nistplatz werden als Tageseinstand weitere Nischen meist in unmittelbarer 
Umgebung zum Nistplatz sowie ggf. deckungsreiche Baumgruppen genutzt. Die Abgrenzung der Ru-
hestätte von Brutvögeln ist in der Regel in der Abgrenzung der Fortpflanzungsstätte enthalten (LA-
NUV 2020f). 
 
Lokalpopulation 
Abgrenzung der Lokalpopulation (lt. LANUV 2020f) = Vorkommen im Gemeindegebiet 
Im Rhein-Sieg-Kreis wird der Bestand auf 51 bis 100 Brutpaare geschätzt (LANUV 2018). 
 
Betroffenheit der Art: 
Die Schleiereule (1 Brutpaar) ist Brutvogel in der Feldscheune (Schleiereulenkasten). Durch die ge-
plante Bebauung  wird der Brutplatz (Nistkasten und gesamte Scheune = Fortpflanzungsstätte) dauer-
haft in Anspruch genommen. Bei einer Baufeldfreimachung zwischen Ende Februar und Ende Okto-
ber kann es zur Zerstörung von Gelegen bzw. Tötung noch nicht flügger Jungvögel, u.U. auch von den 
Nistkasten als Ruhestätte nutzenden Altvögeln kommen.  
 
Habitatanforderungen 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren (ggf. unter Berücksichtigung regional unterschiedlicher 
Präferenzen):  
• Gebäude mit geeigneten Nischen / Nistkästen als Brutplatz 
• Offene, strukturierte Kulturlandschaft im Umkreis des Brutplatzes mit Grünland, Brachen, Grenz-

linien als Nahrungshabitat.  
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Sonstige Hinweise (MKUNLV 2013): 
• Die Schleiereule zeigt starke Bestandsschwankungen in Abhängigkeit von der Winterhärte und 

dem verfügbaren Nahrungsangebot (v. a. Feldmaus, MEBS & SCHERZINGER 2000, S. 116/ 
125). In schneereichen, kalten Wintern haben Vögel als Nahrungsquelle eine wichtige Bedeutung. 
Neben Maßnahmen, die das Samenangebot z. B. für Finken, Sperlinge und Ammern erhöhen (An-
lage von Extensiv-Grünland, Entwicklung von Extensivacker und Brachen), wirken hier auch 
Strukturen positiv, die als Übernachtungsplätze für Kleinvögel geeignet sind (Hecken u. a., Ent-
wicklung von Extensivacker und Brachen). 

• Da Schleiereulenvorkommen oft auf / bei landwirtschaftlichen Betrieben liegen, ist für den Maß-
nahmenerfolg in der Regel eine Zusammenarbeit mit dem betreffenden Landwirt erforderlich. 
Weiterhin werden Vorkommen oft von Einzelpersonen / Gruppen betreut, die an der Maßnahmen-
konzeption ebenfalls beteiligt werden sollten. 

 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
Als mögliche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für die Schleiereule werden im Leitfaden die Op-
timierung des Angebotes von Nistmöglichkeiten, die Anlage von Extensiv-Grünland, die Entwicklung 
von Extensivacker und Brachen sowie die Strukturierung ausgeräumter Offenlandschaften, Strukturie-
rung von Waldrändern genannt. Da im vorliegenden Fall ein (früher regelmäßig genutzter) Brutplatz 
der Schleiereule verloren geht, sollte als Ausgleichsmaßnahme die Optimierung des Angebotes von 
Nistmöglichkeiten gewählt werden. 
Die folgenden Angaben wurden dem Leitfaden (MKULNV 2013) entnommen und ergänzt bzw. ak-
tualisiert. 
 
Optimierung des Angebotes von Nistmöglichkeiten 
 
Allgemeine Maßnahmenbeschreibung: 
Die Schleiereule brütet in dunklen, geräumigen Nischen / Höhlen meist innerhalb von Gebäuden. 
Durch das Öffnen von Einflugmöglichkeiten in unzugänglichen, ansonsten geeigneten Räumen und / 
oder das Anbringen von artspezifischen Nistkästen werden der Schleiereule neue Brutmöglichkeiten 
angeboten, wenn diese limitierender Faktor sind. 
 
Maßnahme betrifft Teilhabitat und ist i.d.R. nur in Kombination mit anderen Maßnahmen wirksam: Ja 
 
Anforderungen an den Maßnahmenstandort: 
• Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen Stör- und Gefahrenquel-

len ist sicherzustellen (s. Einführung zum Leitfaden). Kleinere Abstände sind bei Vorkommen im 
Siedlungsbereich möglich. 

• Geeignete Gebäude / Räume (Kirchtürme, Scheunen, Dachstühle etc.), idealerweise innerhalb 
desselben Gebäudekomplexes wie der betroffene Brutplatz. 

• Idealerweise im Umfeld bis 500 m, max. bis 1000 m Vorkommen geeigneter Nahrungshabitate (je 
näher desto besser; innerhalb von 500 (-1000) m Radius zum Brutplatz kann normalerweise eine 
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Nahrungssuche der Schleiereule erwartet werden, nur bei suboptimalen Bedingungen werden auch 
größere Distanzen zurückgelegt: an JONG 2006, WUNDKTE & SCHNEIDER 2003, MEBS & 
SCHERZINGER 2000 S. 117, SCHNEIDER 1997 S. 9). 

• Katzen- und mardersichere Standorte.  
 
Anforderungen an Qualität und Menge 
• Orientierungswerte pro Paar: Öffnen von mind. 1 Einflugmöglichkeit zu einem vorher verschlos-

senen Raum (z. B. Anbringen einer Dachluke oder Entfernen von gegen Tauben vergitterte Kirch-
türme). Einflugöffnung mind. 18 cm hoch, 12 cm breit (MEBS & SCHERZINGER 2000, S. 131). 
Sofern keine geeigneten Nischen im Raum vorhanden bzw. zur Verhinderung von Verschmutzun-
gen Anbringung von mind. 1 artspezifisch geeigneten Nistkasten.  

• Artspezifische Nistkästen weisen mind. folgende Maße auf: Länge 100 cm, Breite 70 cm, Höhe 70 
cm (JUNKER-BORNHOLDT et al. 2001, S. 74), idealerweise > Länge 120 cm, Breite 80 cm, 
Höhe 70 cm (www.schleiereulen.de, DIEHL 2006). Es ist empfehlenswert, den Einschlupf ca. 30 
cm über dem Boden einzurichten, damit die Jungeulen nicht zu früh den Eingang erreichen kön-
nen und u. U. abstürzen. Wenn möglich (jedoch aufwändiger), Bau von Bretterverschlägen (mit 
Brettern abgegrenzte kleine Räume) mit 2-4 qm Grundfläche und > 2 m Höhe (DIEHL 2006). 
Kleinere Kastenmaße mit 100 cm Länge, 50 cm Breite und 50 cm Höhe, die teilweise auch im 
Fachhandel erhältlich sind, werden zwar auch erfolgreich angenommen, entsprechen aber nicht 
dem Platzbedarf junger Schleiereulen (DIEHL 2006, GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 
1994, S. 252) und sollen daher im Regelfall nicht verwendet werden.  

• Kasten mit etwas Sägespäne, Gehölzhäckselgut o. a. auslegen, damit die Eier nicht umherrollen. 
• Die Anbringung soll von fachkundigen Personen vorgenommen werden.  
 
Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: Ja 
• Pflegedauer: Alle 2-3 Jahre sind die Nistkästen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, vor allem 

aus kleineren Kästen sind im Herbst viel angehäufte Gewölle und Beutereste zu entfernen. Nach 
der Entleerung Einbringen von grobem Sägemehl, Hobelspänen, Gehölzhäckselgut oder einen Teil 
des Nistmulms im Kasten belassen.  

 
Weitere zu beachtende Faktoren 
• Tauben können durch Einbau einer Zwischenwand zwischen der seitlich angebrachten Einflugöff-

nung und dem Brutraum abgeschreckt werden. Dadurch wird der Brutraum verdunkelt, was von 
den Eulen bevorzugt, von Tauben gemieden wird (MEBS & SCHERZINGER 2000, S. 131). 

• Sofern vorhanden, können als umfangreichere Maßnahme auch neue Brutmöglichkeiten durch 
Umbau von alten Trafohäusern o. a. (für mehrere Arten) entstehen.  

 
Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit 
• Die Nisthilfen sind ab der nächsten Brutperiode wirksam. Teilweise können jedoch Jahre verge-

hen, bis neu aufgehängte Kästen angenommen werden, wenn Niststandorte kein limitierender Fak-
tor sind oder andere Faktoren eine Ansiedlung der Schleiereule verhindern oder verzögern. Um 
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den Eulen eine Eingewöhnung zu ermöglichen, ist jedoch eine Vorlaufzeit von mind. 1 Jahr zu 
veranschlagen. 

 
Aspekte der Prognosesicherheit 
• Nistkästen sind kurzfristig einsetzbar. Die für den Maßnahmentyp relevanten Ansprüche der Art 

sind gut bekannt. Die Annahme von Nistkästen durch die Schleiereule ist zahlreich belegt (z. B. 
BAUER et al. 2005, MEBS & SCHERZINGER 2000, PREUSCH & EDELMANN 2010) und 
kann als gesichert gelten. Daher besteht eine Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme.  

 
Risikomanagement / Monitoring 
Ein Risikomanagement / Monitoring ist nicht erforderlich. 
 
Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sollte im Gebiet der Gemeinde Swisttal (Lokalpopulation = 
Vorkommen im Gemeindegebiet) erfolgen. Die Auswahl des Maßnahmenstandorts und der Einbau des 
Nistkastens sind mit dem NABU Bonn abzustimmen. 
 
Bewertung (Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) 
• Kenntnisstand zur Ökologie der Art: hoch 
• Entwickelbarkeit der Strukturen: kurzfristig 
• Belege / Plausibilität: hoch 
 
Fazit Eignung: sehr hoch 
 
Fazit  
Für die Schleiereule besteht die Möglichkeit zur Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
in den Brut- und Nahrungshabitaten. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Der Abbruch der Scheune hat außerhalb der Brutzeiten der Art (d.h. vom 1. November bis zum 31. 
Januar.) stattzufinden. Sinnvoll ist die Entfernung des Nistkastens vor dem Abbruch der Feldscheune.  
 

8.1.3 Turmfalke 
 
Rote Liste 2016 NRW (Brutvogelarten): V (Vorwarnliste) 
Rote Liste 2016 NRW (Wandernde Vogelarten): * (ungefährdet) 
Rote Liste D: * (ungefährdet) 
Status in NRW: Brutvogel; Erhaltungszustand in NRW (ATL): günstig 
 
Allgemeine Lebensraumansprüche / Biologie 
Mit einer Körpergröße von 33 bis 35 cm ist der Turmfalke ein kleiner Falke, mit relativ langen Flügeln 
und einem schmalem Schwanz. Das Männchen ist oberseits rostbraun gefärbt, die Oberflügeldecken 
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sind spärlich schwarz gefleckt, Kopf und Oberschwanz sind grau. Die Oberseite des Weibchens ist 
einheitlicher rostbraun, die Schwingen sind dunkler und stärker schwarz gefleckt. Der Schwanz ist 
braun mit mehreren dunklen Bändern. Der Turmfalke ist tagaktiv, er jagt jedoch auch bei tiefer Däm-
merung. Der Flügelschlag ist schnell und wirkt hastig, besonders charakteristisch ist der Rüttelflug mit 
gefächertem Schwanz. Die Rufe sind ein hohes „kikiki“, am Brutplatz ertönt auch ein vibrierendes 
„zirr“. Bevorzugte Beutetiere sind Kleinnager (vor allem Feldmäuse), die durch Spähflug (Rütteln) 
oder von einer Sitzwarte aus geschlagen werden. 
 
In Nordrhein-Westfalen kommt der Turmfalke ganzjährig als häufiger Stand- und Strichvogel vor, 
hierzu gesellen sich ab Oktober Wintergäste aus nordöstlichen Populationen. Der Turmfalke kommt in 
offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe menschlicher Siedlungen vor. Selbst in 
großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet er geschlossene Waldgebiete. Als Nahrungsgebiete su-
chen Turmfalken Flächen mit niedriger Vegetation wie Dauergrünland, Äcker und Brachen auf. In 
optimalen Lebensräumen beansprucht ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur 1,5 bis 2,5 km² Größe. Als 
Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäu-
den (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, Brücken), aber auch alte Krähennester in Bäumen aus-
gewählt. Regelmäßig werden auch Nistkästen angenommen. Die Brut beginnt meist in der ersten Ap-
rilhälfte, spätestens im Juli werden die Jungen flügge. 
 
Der Turmfalke ist in Nordrhein-Westfalen in allen Naturräumen flächendeckend verbreitet. (LANUV 
2020h). Der Gesamtbestand in NRW wird auf etwa 5.000 bis 10.000 Brutpaare geschätzt (LANUV 
2018). 
 
Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Fortpflanzungsstätte: „Enge Abgrenzung“ 
Fortpflanzungsstätte: Turmfalken bauen ihre Nester nicht selbst, sondern nutzen Nischen z. B. an ho-
hen Felsen, an Gebäuden (vielfach auch Nistkästen) oder Nester anderer Arten. V. a. bei Gebäudebrü-
tern kann eine hohe Nistplatztreue auftreten (GLUTZ VON BLOTZHEIM et al. 1989, S. 727), bei 
Baumbrütern wird aufgrund der geringeren Haltbarkeit der Horste (SIMON et al. 2000, S. 376) meist 
jährlich ein anderer Horst in räumlicher Nähe bezogen. Als Fortpflanzungsstätte wird daher bei Ge-
bäudebrütern die Nistnische / der Nistkasten verstanden, bei Baumbrütern das genutzte Nisthabitat 
(Gehölze mit vorhandenen Horsten, meist Krähennestern) im Umkreis von bis zu 100 m um den aktu-
ell nachgewiesenen Horststandort / das Revierzentrum (in Anlehnung an die Horstschutzzone beim 
Baumfalken, MKULNV 2010). Eine konkrete Abgrenzung von essenziellen Nahrungshabitaten ist für 
den Turmfalken aufgrund seines großen Aktionsraumes und der Vielzahl der genutzten Offenland-
Habitattypen in der Regel nicht notwendig. (LANUV 2020i). 
 
Ruhestätte: Der Turmfalke nutzt als Ruheplätze und Tageseinstände Nischen, Giebel an Gebäuden, 
dichte Gehölzgruppen insbesondere in unmittelbarer Brutplatznähe. Die Abgrenzung der Ruhestätte ist 
in der Fortpflanzungsstätte enthalten. Darüber hinaus ist die Ruhestätte einzelner Tiere nicht konkret 
abgrenzbar. (LANUV 2020i). 
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Lokalpopulation 
Abgrenzung der Lokalpopulation (lt. LANUV 2020i) = Vorkommen im Gemeindegebiet 
Im Rhein-Sieg-Kreis wird der Bestand auf 101 bis 500 Brutpaare geschätzt (LANUV 2018). 
 
Betroffenheit der Art: 
Der Turmfalke (1 Brutpaar) ist sehr wahrscheinlich Brutvogel in der Feldscheune (Schleiereulenkas-
ten). Durch die geplante Bebauung  wird der Brutplatz (Nistkasten = Fortpflanzungsstätte) dauerhaft in 
Anspruch genommen. Bei einer Baufeldfreimachung zwischen Anfang April und Ende Juli kann es 
zur Zerstörung von Gelegen bzw. Tötung noch nicht flügger Jungvögel kommen (s. auch Angaben zur 
Schleiereule).  
 
Habitatanforderungen 

Wichtige Habitatelemente / Faktoren (ggf. unter Berücksichtigung regional unterschiedlicher 
Präferenzen):  
• Geeignete Nischen an Gebäuden oder Felsen / Horste anderer Arten (z. B. in Bielefeld und Umge-

bung: Elster 69 %, Rabenkrähe 22 %, Mäusebussard 4 %, HASENCLEVER et al. 1989), da 
Turmfalken keine eigenen Nester bauen. Tageseinstände in der Nähe zum Brutplatz (weitere Ni-
schen, Giebel an Gebäuden, dichte Gehölzgruppen).  

• Der Turmfalke bewohnt fast alle Lebensräume, die Nistmöglichkeiten und zu Mäusejagd geeigne-
te freie Flächen bieten. Landschaften mit 10-25 % Wald in Form kleiner und größerer Gehölze, 
60-70 % landwirtschaftliche Nutzfläche und bis zu 20 % Siedlungsbereich bilden Optimalhabitate. 
Ein hoher Anteil von Dauerweiden, die das ganze Jahr über Mäusefang ermöglichen, wirkt sich 
bestandsfördernd aus (MILDENBERGER 1982; S: 215).  

 
Sonstige Hinweise (MKUNLV 2013): 
• Unter günstigen Umständen ist auch kolonieartiges Brüten bekannt (PIECHOCKI 1991, S. 68 ff.). 
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
Als mögliche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für den Turmfalken werden im Leitfaden das An-
bringen von Nisthilfen, die Entwicklung von Nahrungshabitaten (Anlage von Extensiv-Grünland) 
sowie die Entwicklung und Pflege von Extensivacker und Brachen genannt. Da im vorliegenden Fall 
ein Brutplatz des Turmfalken  verloren geht, sollte als Ausgleichsmaßnahme das Anbringen von Nist-
hilfen gewählt werden. 
Die folgenden Angaben wurden dem Leitfaden (MKULNV 2013) entnommen und ergänzt bzw. ak-
tualisiert. 
 
Optimierung des Angebotes von Nistmöglichkeiten 
 
Allgemeine Maßnahmenbeschreibung: 
Turmfalken bauen ihre Nester nicht selbst, sondern nutzen Nischen z. B. in hohen Gebäuden oder 
Nester anderer Arten. Bei Verlust des Brutplatzes und gleichzeitigem Mangel an vorhandenen Brut-
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stätten wird durch das Anbringen von artspezifischen Nisthilfen das Angebot an störungsarmen Fort-
pflanzungsstätten erhöht. 
 
Maßnahme betrifft Teilhabitat und ist i.d.R. nur in Kombination mit anderen Maßnahmen wirksam: Ja 
 
Anforderungen an den Maßnahmenstandort: 
• Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen Stör- und Gefahrenquel-

len ist sicherzustellen (s. Einführung zum Leitfaden). Kleinere Abstände sind bei Vorkommen im 
Siedlungsbereich möglich. 

• Brutstätten sind limitierender Faktor 
• Gewährleistung freier An- und Abflugmöglichkeiten, Nähe zu Nahrungshabitaten. 
 
Anforderungen an Qualität und Menge 
• Orientierungswerte pro Brutpaar: Nisthilfen für den Turmfalken können auch von anderen Arten 

(z. B. Dohle; Schleiereule bei Innenkästen) angenommen werden. Um dieser Konkurrenzsitua-
tion vorzubeugen, sind pro Paar mind. 3 Kästen anzubringen.  

• Orientierungswerte für Nistkästen: Mind. 40 cm Länge, 25 cm Breite und 30 cm Höhe (JUNKER-
BORNHOLDT et al. 2001, S. 74), idealerweise > 50 cm lang, 35 cm breit und hoch (PIECHOCKI 
1991, S. 84). Mindesthöhe 6 m an Gebäuden (in städtischen Bereichen) oder E-Masten / Baumrei-
hen / Baumgruppen (in der Kulturlandschaft, falls keine geeigneten Gebäude vorhanden sind; kei-
ne Kästen in Waldrandnähe: ZERNING (1991, S. 409); Exposition Ost bis Nord; Einlage aus Sä-
gespäne o. a. Anbringung in mardersicherer Lage, andernfalls Marderschutz z. B. durch Beschlag 
mit Blech (PIECHOCKI 1991, S. 84). Weitere Details / Bauanleitungen z. B. bei PIECHOCKI 
(1991, s. 83 ff.), RUGE (1989, S. 89), ZERNING (1991, S. 408). 

• Der Turmfalke ist relativ unempfindlich gegenüber regelmäßigen Störungen (Industrie- oder 
Landwirtschaftsbetrieb, Lärm, PIECHOCKI 1991, S. 73). Trotzdem soll der Standort grundsätz-
lich so weit wie möglich störungsarm gelegen sein, v. a. in der Fortpflanzungszeit (April bis Mitte 
Juli), z. B. an der ruhigen Rückseite eines Gebäudes. 

• Vor Maßnahmendurchführung ist zu prüfen, ob vor Ort eine Betreuung von Turmfalkenkästen 
durch Lokalbetreuer stattfindet. Das Aufhängen der Kästen ist dann ggf. mit den Lokalbetreuern 
abzustimmen und von einer fachkundigen Person durchzuführen.  

 
Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: Ja 
• Die Kästen sind mindestens jährlich auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen außerhalb der Brutzeit. 

In diesem Rahmen erfolgt auch eine Reinigung (Entfernen von Vogel- und anderen alten Nestern). 
• PIECHOCKI (1991, S. 84) weist darauf hin, dass ein bestehender Kasten bei Reparaturen mög-

lichst an demselben Standort hängen bleiben sollte und die Erneuerungen nicht den „gewohnten 
Anblick“ des Kastens verändern sollten.  
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Weitere zu beachtende Faktoren 
• Der Turmfalke nimmt sowohl Kunsthorste als auch Nistkästen in Bäumen gut an, wobei letztere 

offenbar bevorzugt werden (DIETRICH 1974 zit. bei PIECHOCKI 1991, S. 85). Wegen besserer 
Kontrollmöglichkeiten und dem Marderschutz werden als kurzfristig wirksame Maßnahme Kästen 
an Gebäuden empfohlen. Kunsthorste in Bäumen können im Wechsel mit der Waldohreule ge-
nutzt werden (RUGE 1989, S. 114). In der strukturierten Kulturlandschaft mit Mangel an geeigne-
ten Gebäuden / Felsen sind insbesondere Rabenvögel als Nistplatzlieferanten von Bedeutung für 
den Turmfalken, Überprüfung der ggf. stattfindenden Bejagung von Rabenvögeln (BAUER et al. 
2005, S. 371). 

• Falls im Einzelfall eine Anbringung von Kunsthorsten in Bäumen erforderlich ist, können die 
Ausführungen zur Waldohreule zur Orientierung für Turmfalken-Kunsthorste in Bäumen herange-
zogen werden: Aufhängung in stabilen, deckungsbietenden Bäumen in > 4 m Höhe im oberen 
Drittel der Bäume, idealerweise in Kiefer oder Fichte (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 
1994, S. 404, BLOCK & BLOCK 1987). Der Horst ist windfest so anzubringen, dass er von oben 
und dem Bestandesinneren durch Zweige geschützt ist, d. h. Anflug nur von der angrenzenden 
Freifläche (als Schutz vor Prädatoren). Verwendung von Weiden- oder Plastikkörben (letzte mit 
Löchern im Boden), Durchmesser ca. 30 cm, Füllung mit Reisig, Auspolsterung mit altem Gras o. 
a. (RUGE 1989, S. 114). Angrenzend Zweige als Sitzmöglichkeiten für die ausgeflogenen Jung-
vögel.  

• Auf Konkurrenzsituationen mit Dohle und Schleiereule achten (PREUSCH & EDELMANN 
2010).  

 
Zeitliche Dauer bis Wirksamkeit 
• Die Nisthilfen sind ab der nächsten Brutperiode wirksam. Um den Falken eine Raumerkundung 

und Eingewöhnungszeit zu ermöglichen, sollen die Kästen mit einer Vorlaufzeit von > 1 Jahr auf-
gehängt werden.  

 
Aspekte der Prognosesicherheit 
• Die Nisthilfen stehen kurzfristig bereit. Die Annahme von Nisthilfen kann für den Turmfalken als 

gesichert gelten (PIECHOCKI 1991, S. 68 ff., SIMON et al. 2010, ZERNING 1991). Insbesonde-
re in der Kulturlandschaft bei Mangel von Nistmöglichkeiten ist eine kurzfristige Annahme zu er-
warten, während in Stadtgebieten die Kästen nicht immer (kurzfristig) angenommen werden (SI-
MON et al. 2010, ZERNING 1991), was wahrscheinlich mit dem höheren Angebot an sonstigen 
Nistgelegenheiten zusammenhängt.  

 
Risikomanagement / Monitoring 
Ein Risikomanagement / Monitoring ist nicht erforderlich. 
 
Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sollte im Gebiet der Gemeinde Swisttal (Lokalpopulation = 
Vorkommen im Gemeindegebiet) erfolgen. Die Auswahl des Maßnahmenstandorts und der Einbau des 
Nistkastens sind mit dem NABU Bonn abzustimmen. 
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Bewertung (Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme) 
• Kenntnisstand zur Ökologie der Art: hoch 
• Entwickelbarkeit der Strukturen: kurzfristig 
• Belege / Plausibilität: hoch 
Fazit Eignung: hoch 
 
Fazit  
Für den Turmfalken stehen kurzfristig wirksame Maßnahmentypen zur Schaffung von Brutstätten und 
zur Pflege von Nahrungshabitaten zur Verfügung. 
 
Angaben zu Priorisierung: 
Anbringen von Nisthilfen: geringe Priorität. In der Regel nur als Übergangslösung geeignete Maß-
nahme. 
Entwicklung von Nahrungshabitaten: Anlage von Extensiv-Grünland sowie Entwicklung und Pflege 
von Extensivacker und Brachen: Im Gegensatz z. B. zum Mäusebussard sind die Maßnahmen im 
Grünland und Acker für den Turmfalken gleichwertig, da der Turmfalke nicht in demselben Maß auf 
die Möglichkeit zur Bodenjagd angewiesen ist (z. B. häufigere Nutzung von Maßnahmenflächen im 
Acker bei BRABAND et al. 2006). 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Der Abbruch der Scheune hat außerhalb der Brutzeiten der Art (s.o.) stattzufinden. Dabei sind auch 
die Angaben zu Abbruchzeiten für die Schleiereule zu beachten.  
 

8.2 Amphibien 
 

8.2.1 Kreuzkröte 
 
FFH-Anh. IV 
Rote Liste 2010 NRW: 3 (gefährdet) 
Rote Liste D: 3 (gefährdet) 
Erhaltungszustand in NRW (ATL): unzureichend 
 
Allgemeine Lebensraumansprüche / Biologie 
Mit einer Körperlänge von 4 bis 8 cm ist die Kreuzkröte die kleinste einheimische „echte“ Krötenart. 
Die Körperfärbung variiert auf der warzigen Oberseite zwischen braunen, grünen und grauen Farbtö-
nen. Charakteristisch ist ein längs über den Rücken verlaufender gelber Strich, der auch mit Unterbre-
chungen ausgebildet sein kann. Die weiß bis hellgrau gefärbte Bauchseite trägt ein variables Muster 
mit dunklen Flecken. Die Paarungsrufe der Kreuzkröte sind Rufserien aus einem metallischen 
„ärr…ärr…ärr“, die in windstillen Nächten bis zu zwei Kilometer weit zu hören sind. 
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Die Kreuzkröte ist eine Pionierart, die ursprünglich in offenen Auenlandschaften auf vegetationsar-
men, trocken-warmen Standorten mit lockeren, meist sandigen Böden vorkam. In Nordrhein-
Westfalen sind die aktuellen Vorkommen vor allem auf Abgrabungsflächen in den Flussauen kon-
zentriert (z.B. Braunkohle-, Locker- und Festgesteinabgrabungen). Darüber hinaus werden auch In-
dustriebrachen, Bergehalden und Großbaustellen besiedelt. Als Laichgewässer werden sonnenexpo-
nierte Flach- und Kleingewässer wie Überschwemmungstümpel, Pfützen, Lachen oder Heideweiher 
aufgesucht. Die Gewässer führen oftmals nur temporär Wasser, sind häufig vegetationslos und fisch-
frei. Tagsüber verbergen sich die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere unter Steinen oder in Erdhöh-
len. Als Winterquartiere werden lockere Sandböden, sonnenexponierte Böschungen, Blockschutthal-
den, Steinhaufen, Kleinsäugerbauten sowie Spaltenquartiere genutzt, die oberhalb der Hochwasserlinie 
gelegen sind. Die ausgedehnte Fortpflanzungsphase der Kreuzkröte reicht von Mitte April bis Mitte 
August. In dieser Zeit erscheinen die Weibchen nur für wenige Tage am Laichgewässer. Innerhalb 
einer Population können „früh-laichende“ und „spät-laichende“ Weibchen auftreten. Eine wichtige 
Anpassung an die Kurzlebigkeit der Laichgewässer stellt die schnelle Entwicklung bis zum Jungtier 
dar („Rekordzeit“: 24 Tage). Die ausgewachsenen Tiere suchen von Mitte September bis Ende Okto-
ber ihre Winterlebensräume auf. Die Ausbreitung erfolgt vor allem über die Jungtiere, die 1 bis 3 km 
weit wandern können. Die mobilen Alttiere legen bei ihren Wanderungen eine Strecke von meist unter 
1.000 m (max. > 5 km) zurück (LANUV 2020k). 
 
In Nordrhein-Westfalen gilt die Kreuzkröte als „gefährdet“. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt im 
Tiefland im Bereich des Rheinlandes sowie im Ruhrgebiet. Die Gefährdung der Art nimmt dort zu, wo 
nur wenige Sekundärhabitate zur Verfügung stehen. Der Gesamtbestand in NRW wird auf über 500 
Vorkommen geschätzt (Stand 2015). (LANUV 2018).  
 
Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Fortpflanzungsstätte: „Weite Abgrenzung“ 
 
Fortpflanzungsstätte: Da Eiablage und Larvalentwicklung vollständig innerhalb der Laichgewässer 
(temporäre Wasserflächen) stattfinden, ist dieses inklusive der direkten Uferzone als Fortpflanzungs-
stätte abzugrenzen. Zudem nutzt die Kreuzkröte während der Paarungszeit eine große Zahl an Tages-
verstecken in unmittelbarer Umgebung (lt. Angaben von KORDGES & WILLIGALLA 2011 weniger 
als 100 m) des Laichgewässers (LANUV 2020l). 
 
Ruhestätte: Die Ruhestätten während der Fortpflanzungszeit liegen in unmittelbarer Umgebung des 
Laichhabitats. Potenzielle Ruhestätten im Winter finden sich im Umkreis bis ca. 500 m um das Laich-
gewässer. (LANUV 2020l). 
 
Lokalpopulation 
• Lokale Population (Reproduktionsgemeinschaft) am / im Laichgewässer, ggf. einschl. benachbar-

ter Vorkommen bis < 1000 m Entfernung (Metapopulation; entsprechend bekannter Dismigrati-
onsradien). 
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• Die Kreuzkröte gilt als ausgesprochene Pionierart und besiedelt vor allem über die mobilen Weib-
chen und juvenilen Tiere neue Gebiete, auch über mehrere Kilometer. Laut SINSCH (1998) sind 
die Männchen eher ortstreu (Aktionsradien von wenigen Hundert Metern um die Laichgewässer). 
Fernausbreitungen wurden von SINSCH (1998) auf 3–5 km geschätzt, THOMAS (2004, zitiert in 
KORDGES & WILLIGALLA 2011) stellte eine Migration von 8 km fest. Der Median aller in 
KORDGES & WILLIGALLA (2011) festgestellten Entfernungen beträgt 400 m. PAN & ILÖK 
(2010) geben für einen hervorragenden Erhaltungszustand in Bezug auf die Vernetzung eine Ent-
fernung von < 1000 m zur nächsten Population an.  

 
Der Bestand im Rhein-Sieg-Kreis wird auf >= 20 Vorkommen geschätzt (LANUV 2018). 
 
Betroffenheit der Art: 
Die Kreuzköte nutzt die nordöstlich von Straßfeld gelegene Kiesgrube als Laichhabitat. Geeignete 
Laichhabitate sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Das Plangebiet stellt aufgrund seiner Nutzung 
keinen geeigneten Landlebensraum dar. Nicht auszuschließen ist das Auftreten einzelner migrierender 
Individuen im Plangebiet. Bei der Baufeldfreimachung ist daher das Töten einzelner Individuen nicht 
auszuschließen. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Um die Migration in das Baufeld zu verhindern,  ist vor Beginn der Baufeldfreimachung bis zum Ab-
schluss der Bebauung ein Amphibienschutzzaun am östlichen Rand des gesamten Plangebiets zu er-
richten.  
 

8.2.2 Wechselkröte 
 
FFH-Anh. IV 
Rote Liste 2010 NRW: 2 (gefährdet) 
Rote Liste D: 2 (stark gefährdet) 
Erhaltungszustand in NRW (ATL): unzureichend 
 
Allgemeine Lebensraumansprüche / Biologie 
Die Wechselkröte gehört zur Familie der „echten“ Kröten und erreicht eine Körperlänge von bis zu 9 
bis 10 cm. Die warzige Oberseite der Tiere ist mit einem grünen Fleckenmuster auf weißem bis grau-
em Grund gezeichnet. Bei den Weibchen sind größere Warzen an den Körperseiten häufig orange-rot 
gefärbt. Die hellgrau bis weiße Bauchseite ist weitgehend ungefleckt. Der Paarungsruf der Wechsel-
kröte ist ein lang gezogenes, melodisch trillerndes „ürrrr…ürrrr…ürrrr“ 
 
Als ursprüngliche „Steppenart“ ist die Wechselkröte aufgrund ihrer Biologie vergleichsweise unemp-
findlich gegenüber Trockenheit, Wärme oder Kälte. In Nordrhein-Westfalen tritt sie als Pionier auf 
großen Abgrabungsflächen in der Kölner Bucht auf (v.a. Braunkohletagebaue, aber auch Locker- und 
Festgesteinabgrabungen). Seltener kommt die Art in Heide- und Bördelandschaften sowie auf Trup-
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penübungsplätzen vor. Als Laichgewässer werden größere Tümpel und kleinere Abgrabungsgewässer 
mit sonnenexponierten Flachwasserzonen besiedelt. Dabei werden sowohl temporäre als auch dauer-
hafte Gewässer genutzt, die meist vegetationsarm und fischfrei sind. Als Sommerlebensraum dienen 
offene, sonnenexponierte, trockenwarme Habitate mit grabfähigen Böden wie zum Beispiel Ruderal- 
und Brachflächen in frühen Sukzessionsstadien. Im Winter verstecken sich die Tiere in selbst gegra-
benen Erdhöhlen oder Kleinsäugerbauten an Böschungen, Steinhaufen sowie in Blockschutt- und Ber-
gehalden. Die gesamte Fortpflanzungsphase der dämmerungs- und nachtaktiven Wechselkröte reicht 
von Ende April bis Mitte Juni. In dieser Zeit legen die Weibchen zwei bis drei Mal Eier ab. Je nach 
Entwicklungsdauer verlassen die Jungkröten zwischen Ende Mai und Oktober das Gewässer. Ausge-
wachsene Tiere suchen von September bis Oktober ihre Winterlebensräume auf. Die Fernausbreitung 
erfolgt vor allem über die Jungtiere. Die mobilen Alttiere legen bei ihren Wanderungen meist eine 
Strecke von unter 1.000 m (max. > 10 km) zurück (LANUV 2020m). 
 
In Nordrhein-Westfalen beschränkt sich das Vorkommen der Wechselkröte auf den linksrheinischen 
Teil der Kölner Bucht, wo die Art als „stark gefährdet“ gilt. Insgesamt sind über 60 Vorkommen be-
kannt (Stand 2015). (LANUV 2018).  
 
Art und Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
Fortpflanzungsstätte: „Weite Abgrenzung“ 
 
Fortpflanzungsstätte: Da Paarung, Eiablage und Larvalentwicklung vollständig im Laichgewässer 
stattfinden, ist dieses inklusive der direkten Uferzone (2 – 5 m) als Fortpflanzungsstätte abzugrenzen. 
(LANUV 2020n). 
 
Ruhestätte: Potentielle Ruhestätten, sowohl im Sommer als auch im Winter, finden sich im Umkreis 
bis maximal 1000 m um das Laichgewässer. Als Winterverstecke dienen häufig die im Sommer ge-
nutzten Tagesverstecke, Böschungen, Bodenmieten, einzelne Steine, Erdlöcher, Tierbauten, Steinmau-
ern und –wälle (VENCES et al. 2011) (LANUV 2020n). 
 
Lokalpopulation 
• Lokale Population (Reproduktionsgemeinschaft) am / im Laichgewässer, ggf. einschl. benachbar-

ter Vorkommen bis < 2000 m Entfernung. 
• Die Wechselkröte gilt als ausgesprochene Pionierart. Ihr Aktivitätsraum beschränkt sich im We-

sentlichen auf einen Umkreis bis 1000 m (SAUER 1988, zitiert in VENCES et al. 2011) um die 
Laichgewässer. Fernausbreitungen wurden bis in eine Entfernung von 3000 – 10000 m festgestellt 
(DALBECK & HACHTEL, zitiert in VENCES et al. 2011). Der Medianwert der in VENCES et 
al. (2011) beschriebenen Migrationsentfernungen ergibt 1000 m. PAN & ILÖK (2010) geben für 
einen hervorragenden Erhaltungszustand in Bezug auf die Vernetzung eine Entfernung von   
< 2000 m zur nächsten Population an. 

• In größeren Abgrabungskomplexen mit vielen Gewässern bilden sich vermutlich Metapopulatio-
nen aus. 
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Der Bestand im Rhein-Sieg-Kreis wird auf mehr als 20 Vorkommen geschätzt (LANUV 2018). 
 
Betroffenheit der Art: 
Die Wechselkröte nutzt die nordöstlich von Straßfeld gelegene Kiesgrube als Laichhabitat. Geeignete 
Laichhabitate sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Das Plangebiet stellt aufgrund seiner Nutzung 
keinen geeigneten Landlebensraum dar. Nicht auszuschließen ist das Auftreten einzelner migrierender 
Individuen im Plangebiet. Bei der Baufeldfreimachung ist daher das Töten einzelner Individuen nicht 
auszuschließen. 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Um die Migration in das Baufeld zu verhindern,  ist vor Beginn der Baufeldfreimachung bis zum Ab-
schluss der Bebauung ein Amphibienschutzzaun am östlichen Rand des gesamten Plangebiets zu er-
richten.  
 
9 Hinweise zu Vermeidungsmaßnahmen (einschl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen) 
 
Planungsrelevante Arten 
Die planungsrelevanten Vogelarten Rebhuhn, Schleiereule und Turmfalke sind von dem Vorhaben 
betroffen Bei  den planungsrelevanten Amphibienarten Kreuzkröte und Wechselkröte kann eine Be-
troffenheit nicht ausgeschlossen werden. Daher sind für diese Arten Vermeidungsmaßnahmen (ein-
schließlich vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen) erforderlich (s. Kapitel 8). 
 
Sonstige europäische Vogelarten (Vogelarten, die nicht als planungsrelevant eingestuft werden) 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen ist das Entfernen von Gehölzen außerhalb der Brutzeit, also 
in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar, durchzuführen. 
 
Gemäß der Vogelschutzrichtlinie sind grundsätzlich die Bruten aller wildlebenden Vogelarten vor 
Zerstörung zu schützen. Grundsätzlich sind notwendige Baumfällungen und Gehölzrodungen nur au-
ßerhalb der Brutzeit vorzunehmen, also in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar, da sich 
einige Singvogelbruten bis August hinziehen können. Dies entspricht auch den gesetzlichen Vorgaben 
gemäß § 39 Abs. 5, Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 
 
Der Abbruch der Feldscheune ist nur in der Zeit vom 1. November bis zum 31. Januar durchzuführen 
(Berücksichtigung Brutzeit  Schleiereule). 
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10 Zusammenfassung und Ergebnisse der Artenschutzrechtlichen Prüfung 
 
Am Ostrand des Ortsteils Straßfeld der Gemeinde Swisttal ist die Aufstellung des Bebauungsplans 
Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl“ geplant. Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung von Wohngebäuden auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen zu schaffen. Dazu sind der Abbruch einer Feldscheune und die kleinflächige Rodung von 
Gehölzen notwendig. 
 
Für das Vorhaben wurde eine Artenschutzprüfung (ASP Stufe I: Vorprüfung und Stufe II: vertiefende 
Prüfung) erstellt. 
 
In dem vorliegenden Gutachten wurde geprüft, ob Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1BNatSchG 
(2010) durch die Realisierung des Planvorhabens verwirklicht werden.  
 
Die Prüfung ergab, dass ohne Vermeidungsmaßnahmen (einschl. vorgezogener Ausgleichsmaß-
nahmen) eine Auslösung der Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Vogelarten Rebhuhn, 
Schleiereule und Turmfalke sowie für die Amphibienarten Kreuzkröte und Wechselkröte durch 
die Planung eintritt. Für diese Arten sind daher Vermeidungsmaßnahmen (einschl. vorgezoge-
ner Ausgleichsmaßnahmen) notwendig. 
 
Nur unter Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnah-
men werden keine Verbote ausgelöst. Bei den vorgesehenen vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men ist eine schnelle Wirksamkeit der Maßnahmen gegeben. 
 
Um mögliche Beeinträchtigungen derjenigen europäischen Vogelarten, die nicht zu den pla-
nungsrelevanten Arten gerechnet werden, zu vermeiden, werden zeitliche Beschränkungen für 
das Entfernen von Gehölzen und den Abbruch der Feldscheune festgelegt (s. Kapitel 9).  
 
Mit dem Vorkommen von Arten, die nur in Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gelistet sind, 
ist aufgrund der Habitate im Bereich des Plangebiets sowie in dessen direktem Umfeld nicht zu rech-
nen. 
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FAZIT: 
 
Die vertiefende Prüfung ergab, dass eine Auslösung der Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
durch die Planung für die Vogelarten Rebhuhn, Schleiereule und Turmfalke sowie für die Am-
phibienarten Kreuzkröte und Wechselkröte nur unter Einbeziehung von Vermeidungsmaß-
nahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen nicht eintritt. 
 
Unter der Berücksichtigung zeitlicher bzw. sonstiger Beschränkungen für das Entfernen von Gehölzen 
und der Feldscheune werden die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG für die potenziell 
betroffenen, nicht planungsrelevanten, europäischen Vogelarten nicht ausgelöst. 
 
 
Neunkirchen-Seelscheid, den 26. August 2020 
 

 
Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe 
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           .

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g

ja nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?
G

ja nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 
Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?

g

ja nein

.

Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde Swisttal, Ortsteil Straßfeld

Renate Steeg, Ludendorfer Straße 4, 53913 Swisttal 26.08.2020

Kurze Beschreibung des Plans/Vorhabens (Ortsangabe, Ausführungsart, relevante
Wirkfaktoren); ggf. Verweis auf andere Unterlagen.
Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

■

■

 Ggf. Auflistung der nicht einzeln geprüften Arten.
Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses
und Begründung warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf.
Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern
wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert
wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.
Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und
Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 

Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 

Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  
      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend
B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Kreuzkröte (Bufo calamita)

■

V
5207

3

■

■

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen werden keine
Verbotstatbestände ausgelöst. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen
Zusammenhang erhalten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend
B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Rebhuhn (Perdix perdix)

■
2

5207
2

■

■

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (einschl. vorgezogener
Ausgleichsmaßnahmen) werden keine Verbotstatbestände ausgelöst. Die ökologische
Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend
B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Schleiereule (Tyto alba)

■
*

5207
*S

■

■

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (einschl. vorgezogener
Ausgleichsmaßnahmen) werden keine Verbotstatbestände ausgelöst. Die ökologische
Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend
B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Turmfalke (Falco tinnunculus)

■
*

5207
V

■

■

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (einschl. vorgezogener
Ausgleichsmaßnahmen) werden keine Verbotstatbestände ausgelöst. Die ökologische
Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 
Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend
B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

Wechselkröte (Bufo viridis)

■

3
5207

2

■

■

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Siehe: "Aufstellung des Bebauungsplans Straßfeld Sr 4 „Am Kradenpohl"; Gemeinde
Swisttal, Ortsteil Straßfeld" vom 26.08.2020 (Dr. Ralph Schöpwinkel; Diplom-Biologe)

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen werden keine
Verbotstatbestände ausgelöst. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen
Zusammenhang erhalten.

■

■

■

■



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses,
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).


